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Der Weg in die Selbstständigkeit ist für manche ein lang 
gehegter Traum – für andere Schutz vor Arbeitslosigkeit. 

Für Unternehmensgründungen liegen in Deutschland 
gute Rahmenbedingungen vor: eine hervorragende In-
frastruktur, öffentliche Förderungen, fundierte Bera-
tungsmöglichkeiten, der gesetzliche Schutz geistigen 
Eigentums und die Wertschätzung für Innovationen. 
Deutschland hat zwar eine niedrigere Gründungsquote 
als andere Länder, jedoch können sich Start-ups häufig 
besser etablieren. 

Für einen erfolgreichen Neustart sind neben einer guten 
Geschäftsidee und betriebswirtschaftlichem Know-how 
auch Kenntnisse in der Sozialversicherung erforderlich. 
2024 beschäftigten Start-ups in Deutschland durch-
schnittlich 17 Mitarbeitende. Im Jahr 2024 wurden 2.766 
neue Start-ups gegründet. Auf die meisten von ihnen 
kommen sozialversicherungsrechtliche Pflichten zu.

Mit dem vorliegenden E-Paper geben wir Ihnen „Start-
hilfe“ in Sachen Sozialversicherung. Aber auch für dieje-
nigen, die schon seit einiger Zeit selbstständig sind, 
bietet das E-Paper wichtige Hinweise zur sozialen Ab
sicherung. Dabei haben wir vor allem auf eines unser 
Augenmerk gerichtet: die soziale Sicherheit der Grün-
denden selbst. So wollen wir dabei helfen, wichtige Ent-
scheidungen für Krankheitsschutz und Alterssicherung 
zu treffen. 

Mit freundlichen Grüßen
Ihre AOK. Die Gesundheitskasse.
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Wer sich selbstständig macht und einen Betrieb neu 
gründet, startet bei null. Viele Überlegungen und auch 
realistische Einschätzungen der künftigen Entwicklung 
sind notwendig, wie etwa die Standortwahl, die Konkur-
renzbeobachtung oder die Verkehrsanbindung. Aber 
auch die persönlichen Voraussetzungen der gründenden 
Person spielen eine entscheidende Rolle (zum Beispiel 
Persönlichkeit, Qualifikation, Marketing- oder Vertriebs-
kenntnisse sowie Liquidität).

1.1	 Existenzgründung: bevor es losgehen darf

Steht das Konzept, ist die Finanzierung gesichert, die 
Frage der Rechtsform entschieden, sind die Räume an-
gemietet, ist die Ware bestellt und läuft die Werbung 
auf Hochtouren, könnte eigentlich der Betrieb eröffnet 
werden. Aber da ist noch die „Bürokratie“, die mit zahl-
reichen Behördengängen für das Anmeldeprozedere 
verbunden ist. Folgendes ist zunächst einmal zu 
veranlassen:

•	 Ausstellung eines Gewerbescheins,

•	 Vergabe einer Betriebsnummer,

•	 Meldung bei der Berufsgenossenschaft (BG) und Er-
halt der Unternehmensnummer,

•	 Anmeldung (der Beschäftigten) bei der Krankenkasse 
und

•	 Eintragung ins Handelsregister.

Neben diesen Formalitäten sind der Kontakt zum Fi-
nanzamt (Ausfüllen des Betriebsfragebogens) und in 
diesem Zusammenhang die Auswahl einer Steuerbera-
tung sowie das Ausloten von Fördermöglichkeiten für 
die Existenzgründung unerlässlich. Kommt eine Förde-
rung infrage, sollte man bereits vorher einen Nachweis 

Ob Start-up oder 
Übernahme eines be-
stehenden Betriebs – 
Gründende haben  
auf dem Weg in die 
Selbstständigkeit 
viele Regeln zu be-
achten. Die AOK hilft 
bei Fragen zur Sozial-
versicherung. Weitere 
Informationen finden 
Sie im AOK-Arbeit- 
geberportal.

Mehr dazu
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über die Tragfähigkeit des Gründungsvorhabens einho-
len, zum Beispiel über die IHK. Versicherungen für das 
Unternehmen (Gebäude, Haftpflicht) sowie für die grün-
dende Person selbst müssen abgeschlossen werden. 
Zum Thema Sozialversicherung finden Sie dazu im Fol-
genden noch umfangreiche Ausführungen.

1.2	 Rechtsform des Unternehmens

Die Wahl der Rechtsform des neuen Unternehmens ist 
eine wichtige Entscheidung und sollte auf die vorhande-
nen Rahmenbedingungen abgestimmt sein. Einfluss hat 
die Rechtsform auf die steuerlichen Belastungen, auf 
das Haftungsrisiko bei eintretenden Verlusten, aber 
auch auf das äußere Erscheinungsbild des Unterneh-
mens und die Akzeptanz bei potenziellen Geldgeben-
den. Von entscheidender Bedeutung sind die finanziel-
len Möglichkeiten und der Finanzbedarf bei der 
Gründung und beim Betrieb des Unternehmens. 

Die einzelnen Rechtsformen berücksichtigen die vorhan-
denen Bedingungen sehr unterschiedlich. Deshalb sollte 
bei der Entscheidung für die Rechtsform insbesondere 
feststehen, ob das Unternehmen allein oder mit ande-
ren geführt wird. Inwieweit handelt es sich bei den an-
deren Beteiligten um Mitselbstständige oder aus-
schließlich um Geldgebende? Auch die Höhe des Eigen- 
kapitals oder die branchenübliche Rechtsform spielen 
eine wesentliche Rolle bei der Wahl der Rechtsform. Die 
möglichen Rechtsformen sind in der Übersicht darge-
stellt. (Tabelle 1)

Die Rechtsform eines 
Unternehmens hat 
Einfluss auf die versi-
cherungsrechtliche 
Beurteilung der 
Gründenden.

Zur Tabelle
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1.3	 Gründungszuschuss der Bundesagentur für 
Arbeit

Selbstständig statt arbeitslos: Wer den Schritt in die 
Selbstständigkeit aus der Arbeitslosigkeit heraus wagt, 
kann von der Bundesagentur für Arbeit (BA) mit dem 
Gründungszuschuss gefördert werden. Wer aber ohne 
große Finanzausstattung ein Unternehmen gründet, 
braucht in der Startphase eine Absicherung bei der Fi-
nanzierung des Lebensunterhalts und die soziale Siche-
rung. Der Gründungszuschuss kann insgesamt bis zu  
15 Monate gezahlt werden und ist in zwei Phasen 
unterteilt: 

Phase 1: Für die Dauer von sechs Monaten wird der 
Gründungszuschuss in Höhe des zuletzt bezogenen Ar-
beitslosengelds gezahlt, zuzüglich einer monatlichen 
Pauschale von 300 Euro als Zuschuss für die soziale 
Absicherung.

Phase 2: Wird die Existenzgründung bzw. die Geschäfts-
tätigkeit anhand geeigneter Unterlagen nachgewiesen, 
können für weitere neun Monate 300 Euro monatlich für 
die soziale Absicherung gezahlt werden.

Anträge sind vor der Aufnahme einer selbstständigen 
Tätigkeit bei der für den Wohnort zuständigen Agentur 
für Arbeit zu stellen.

1.4	 �Soziale Absicherung für Selbstständige

Diese Frage ist für die Art und Weise der sozialen Absi-
cherung von großer Bedeutung. Wer abhängig beschäf-
tigt ist, soll unter besonderem Schutz stehen und ist 
deshalb im Regelfall versicherungspflichtig in den ein-
zelnen Zweigen der Sozialversicherung. Die abhängige 

Eine gute Beratung ist 
das A und O für die 
Wahl der passenden 
Rechtsform. Hilfestel-
lung geben unter an-
derem Rechts- oder 
Steuerberatungen 
oder die zuständige 
Kammer.

Finanzielle Hilfen so-
wie zusätzlich die 
Kostenübernahme für 
vorbereitende Ausbil-
dung im Rahmen so-
genannter Aktivie-
rungs- und Qualifizie- 
rungsgutscheine für 
Gründende bietet die 
BA – nähere Infor
mationen erhalten Sie 
hier

Mehr dazu
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Beschäftigung ist im Wesentlichen von Weisungsgebun-
denheit und Tätigkeit gegen Arbeitsentgelt gekenn-
zeichnet. Selbstständige sind dagegen in weitaus höhe-
rem Maß selbst für ihre soziale Absicherung verantwort- 
lich. Eine selbstständige Tätigkeit ist grundsätzlich 
durch Weisungsfreiheit in der Ausübung der Tätigkeit, 
durch das Unternehmerrisiko, eine eigene Betriebsstätte 
oder durch die Beschäftigung von anderen gekennzeich-
net. In der Praxis sind diese Kriterien nicht immer ein-
deutig ausgeprägt. Deshalb kann auch die Rechtsform 
eines Unternehmens Hinweise auf den sozialrechtlichen 
Status der handelnden Personen geben.

1.5	 Gesellschaftsformen und 
Sozialversicherung

Häufig bestehen Zweifel, ob mitarbeitende Gesellschaf-
ter in abhängiger, versicherungspflichtiger Beschäfti-
gung stehen oder nicht. Entscheidende Kriterien für die 
Beurteilung dessen ergeben sich aus der Gesellschafts-
form, der Ausgestaltung des Vertrags und den tatsäch-
lichen Verhältnissen. Bei der Beurteilung wird geprüft, 
ob die betreffende Person durch ihre Stellung im Unter-
nehmen die Entscheidungen zur Führung der Geschäfte 
maßgeblich beeinflussen kann oder nicht. Ganz grob 
kann folgende Übersicht zur Frage des Status der han-
delnden Personen eines Unternehmens herangezogen 
werden. (Tabelle 2)

Insbesondere für die Gesellschafter einer GmbH/UG 
kommt es darauf an, ob durch Stimmenmehrheit oder 
Sperrklauseln im Gesellschaftervertrag ein maßgebli-
cher Einfluss auf die Geschäfte ausgeübt werden kann 
und somit auch ein besonders ausgeprägtes unterneh-
merisches Risiko anzunehmen ist. Die Prüfung, ob gege-
benenfalls ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis 
besteht, ist immer im konkreten Einzelfall vorzunehmen. 

Zur Tabelle

Bitte kontaktieren Sie 
uns bei sozialversi-
cherungsrechtlichen 
Fragen.

Mehr dazu
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Klarer sind die Fragen nach der Unternehmereigen-
schaft der handelnden Personen einer Personengesell-
schaft zu beantworten. Da diese bis in ihr Privatvermö-
gen hinein für Verluste des Unternehmens haften, ist 
hier das Risiko so deutlich ausgeprägt, dass von vornhe-
rein eine abhängige Beschäftigung bei der Gesellschaft 
ausscheidet. Bei Einzelunternehmen trägt allein die In-
haberin oder der Inhaber das Unternehmerrisiko und 
haftet uneingeschränkt mit dem Privatvermögen. Es 
liegt damit keine abhängige Beschäftigung und somit 
auch keine Versicherungspflicht vor.

Statusfeststellung
Wer sich selbstständig machen will, findet vor allem im 
Bauhaupt- und Baunebengewerbe viele Möglichkeiten, 
als Subunternehmen in Großaufträge einzusteigen und 
daraus eine eigene Existenz zu entwickeln. Allerdings 
haben sich in der Vergangenheit daraus Bestrebungen 
entwickelt, sozialversicherungspflichtige Jobs in 
Scheinselbstständigkeiten zu verwandeln – auch um 
Beiträge und somit Arbeitskosten zu vermeiden. Die 
Folge sind häufig Wettbewerbsverzerrungen innerhalb 
der betroffenen Branchen, aber auch eine zweifelhafte 
soziale Absicherung der vermeintlich Selbstständigen. 

Dieser Tendenz hat der Gesetzgeber entgegengewirkt 
und den Personenkreis der arbeitnehmerähnlichen 
Selbstständigen (» 4.3) definiert. Sowohl Auftragge-
bende als auch Auftragnehmende können bei der Deut-
schen Rentenversicherung Bund (DRV) beantragen, dass 
anhand der konkreten Verhältnisse festgestellt wird, ob 
eine abhängige Beschäftigung oder Selbstständigkeit 
besteht. Entsprechende Anträge können bei der DRV 
schriftlich oder elektronisch gestellt werden.

Mit dem Statusfest-
stellungsverfahren 
bei der Clearingstelle 
der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund 
soll eine schnelle und 
unkomplizierte Klä-
rung des Erwerbssta-
tus ermöglicht und 
abweichende Ent-
scheidungen unter-
schiedlicher Sozial-
versicherungsträger 
vermieden werden.
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Ein verpflichtendes Statusfeststellungsverfahren star-
tet, sobald eine Person mit enger Bindung zum Arbeit-
geber angemeldet wird (Ehe, eingetragene Lebenspart-
nerschaft, Abkömmling). Dasselbe gilt für die Anmel- 
dung eines Gesellschafter-Geschäftsführers einer 
GmbH zu einer abhängigen Beschäftigung. Die DRV ent-
scheidet verbindlich darüber, ob eine abhängige Be-
schäftigung vorliegt oder nicht. Nachdem nun der 
Selbstständigenstatus zweifelsfrei geklärt ist, stellen 
sich zahlreiche Fragen, wie die soziale Absicherung rea-
lisiert werden kann.

Sinnvoll ist, wenn Auftraggebende und Auftragneh-
mende den Antrag auf Statusklärung gemeinsam bei 
der DRV einreichen.

Mit unserem E-Paper 
„Beschäftigung und 
Sozialversicherung“ 
erhalten Sie einen um-
fassenden Überblick 
rund um das Versiche- 
rungsrecht.

Mehr dazu

  Zusammenfassung

Formulare zur Status-
feststellung können 
online heruntergela-
den werden.

Mehr dazu
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Bei allen Entscheidungen, die Selbstständige gerade in 
der Phase der Existenzgründung zu treffen haben, sollte 
auch die Absicherung gegen das Risiko Krankheit einen 
hohen Stellenwert haben. Im Gegensatz zu abhängig Be-
schäftigten sind Selbstständige im Regelfall nicht kran-
kenversicherungspflichtig. Sie haben aber meist die Mög-
lichkeit, eine freiwillige Mitgliedschaft zum Beispiel bei 
der AOK zu wählen oder eine private Krankenversiche-
rung abzuschließen. Doch wo liegen die Unterschiede?

2.1	 �Selbstständige: gesetzlich oder privat?

Selbstständige können entscheiden, ob sie sich gesetz-
lich oder privat krankenversichern – die Systeme im 
Überblick. 

Sowohl in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 
als auch in der privaten Krankenversicherung (PKV) 
schließen sich Menschen zu Gemeinschaften zusam-
men, um einen gegenseitigen Risikoausgleich zu schaf-
fen, zum Beispiel bei Krankheit. Die angebotenen Leis-
tungen der GKV sichern unabhängig vom Einkommen 
für alle Mitglieder der Solidargemeinschaft ein gleich 
hohes Niveau der gesundheitlichen Betreuung.

Anders sieht es in der PKV aus. Hier richtet sich die Ver-
sicherungsprämie (Beitrag) nach dem finanziellen Ri-
siko, das das PKV-Unternehmen durch den Abschluss 
des Versicherungsvertrags übernimmt. Soziale Aspekte 
und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der versicherten 
Person werden zunächst nicht berücksichtigt. 

Prämienbeeinflussend sind neben dem Leistungstarif 
noch besondere Risiken von Versicherten, zum Beispiel 
Alter und Gesundheitszustand.

Die Vorteile der GKV 
im Überblick:

•	Nur das Einkommen 
zählt zur Berechnung 
des monatlichen 
Beitrags

•	Beitragsfreiheit bei 
Krankengeldbezug

•	Beitragsfreie  
Mitversicherung der 
Angehörigen 

•	Sofortiger und voller 
Leistungsanspruch

•	Kein Zuschlag bei 
Vorerkrankungen

•	Keine Vorausleistun-
gen notwendig – die 
Abrechnung erfolgt 
mit der AOK

Sozialversicherung für Gründende und Selbstständige  
Krankenversicherung



Bevor eine PKV abgeschlossen wird, prüft der Versiche-
rer daher den Gesundheitszustand. Dabei gilt: Personen 
mit Vorerkrankungen haben es schwerer, überhaupt 
eine passende PKV zu finden. Generell führen Vorer-
krankungen zudem zu höheren Kosten.

Für Familienangehörige sind eigene Prämien zu zahlen, 
womit sich der gesamte Beitrag zur PKV deutlich 
erhöht.

Privatversicherte gehen bei ambulanten Behandlungen 
grundsätzlich in Vorkasse. Je nach Rechnungsbetrag 
kann dies zu einer finanziellen Belastung führen, ehe 
der Versicherer die Kosten erstattet hat.

2.2	Selbstständige aus Kunst und  
Publizistik in gesetzlicher Kranken-  
und Rentenversicherung

Die Künstlersozialversicherung bezieht Selbstständige 
aus Kunst und Publizistik in die gesetzliche Sozialversi-
cherung ein. Der besondere Vorteil: Diese Personen tra-
gen nur etwa den halben Beitrag selbst. Der andere 
Beitragsanteil wird durch die Künstlersozialabgabe und 
einen Bundeszuschuss finanziert. Somit ist dieser Perso-
nenkreis ähnlich gestellt wie abhängig Beschäftigte, 
bei denen der Arbeitgeber einen Teil der Beiträge trägt. 
Von 14,6 Prozent des allgemeinen Beitragssatzes tra-
gen die Künstlersozialkasse (KSK) und die in Kunst oder 
Publizistik Selbstständigen jeweils die Hälfte, also  
7,3 Prozent. Hinzu kommt der kassenindividuelle Zusatz-
beitrag. Die KSK beteiligt sich auch am Zusatzbeitrag 
zur Hälfte.

Voraussetzungen für die Künstlersozialversicherung
Eine künstlerische oder publizistische Tätigkeit muss 
als Hauptberuf ausgeübt werden. Im Zusammenhang 

Der schnelle Weg zur 
Künstlersozialversi-
cherung.

Mehr dazu

Sozialversicherung für Gründende und Selbstständige  
Krankenversicherung

mailto:auskunft%40kuenstlersozialkasse.de?subject=


mit der Tätigkeit darf maximal eine Person beschäftigt 
werden.

Treffen diese Voraussetzungen zu, so müssen sich 
Selbstständige aus Kunst und Publizistik bei der KSK 
melden. Die KSK stellt die Versicherungspflicht mit Be-
scheid fest und nimmt anschließend die Anmeldung bei 
der jeweiligen Krankenkasse und der Deutschen 
Rentenversicherung (DRV) vor. 

2.3	Private Krankenversicherung: auch an 
später denken

Mit fortschreitendem Alter steigen die Gesundheitsaus-
gaben. Während in der umlagefinanzierten GKV dieser 
Aspekt solidarisch abgefedert wird, gibt es in der PKV 
individuelle Altersrückstellungen.

Der Gesetzgeber schreibt privaten Krankenversiche-
rungsunternehmen einen bestimmten Satz für Alters-
rückstellungen vor: Bei Neuverträgen müssen sie 10 Pro-
zent auf den Monatsbeitrag aufschlagen. Alle Neuver- 
sicherten zahlen vom 22. bis zum 61. Lebensjahr einen 
Zuschlag.

Je später ein Wechsel in die PKV erfolgt, umso weniger 
Zeit bleibt daher, um für das Alter ein ausreichendes 
Polster zu bilden.

Die Altersrückstellungen werden verzinslich angelegt – 
ob und in welcher Höhe sie später tatsächlich zur Bei-
tragsentlastung beitragen, hängt auch von der Ent-
wicklung auf den Kapitalmärkten ab.

Die Entscheidung für eine PKV ist quasi eine Entschei-
dung fürs Leben und will deshalb wohlüberlegt sein.

Eine private Kranken-
versicherung sollte 
nicht leichtfertig ab-
geschlossen werden. 
Lassen Sie sich bitte 
im Vorfeld von Ihrer 
AOK beraten.

Sozialversicherung für Gründende und Selbstständige  
Krankenversicherung



Gerade im Ruhestand können hohe Prämien zur PKV zu 
einem sehr großen Problem werden. Eine Rückkehr in die 
GKV ist dann ausgeschlossen.

Übrigens ist der Wechsel innerhalb der PKV – also zu ei-
nem anderen Anbieter – in aller Regel nicht empfeh
lenswert. Bei einem solchen Wechsel gehen bereits an-
gesparte Altersrückstellungen mindestens teilweise 
verloren.

Möglichkeiten zur Beitragsanpassung (Sozialtarife)
Während sich die Beiträge in der GKV grundsätzlich an 
den Einnahmen orientieren (» 2.1), sind in der PKV aus-
schließlich die vereinbarten Leistungen prämienbe- 
stimmend.

In der PKV kann im Fall gravierender Einkommensverrin-
gerungen in einen Sozialtarif (Standardtarif oder Basis-
tarif) gewechselt werden. Die Leistungen in den Sozial-
tarifen sind am Leistungskatalog der GKV angelehnt 
(jedoch nicht identisch).

Standardtarif: nur für Ältere eine Alternative 
Ein bedingungsloser Wechsel in den Standardtarif 
kommt dabei grundsätzlich nur für Versicherte infrage, 
die das 65. Lebensjahr bereits vollendet haben und be-
reits vor dem 1. Januar 2009 der PKV beigetreten sind. 
Der Beitrag ist dabei auf den Höchstbetrag in der GKV 
beschränkt.

Zu beachten beim Wechsel in den Standardtarif: Wurde 
im bisherigen Tarif ein Risikozuschlag gezahlt, muss er 
auch im Standardtarif gezahlt werden.
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Wechsel in den Basistarif
Weiterhin besteht die Möglichkeit, in den Basistarif der 
PKV zu wechseln. Hier müssen die Versicherten keine in-
dividuellen Risikozuschläge zahlen. Allerdings werden 
die Mehrkosten durch Vorerkrankungen gleichmäßig auf 
alle im Basistarif Versicherten verteilt.

Das führt dazu, dass selbst junge und gesunde Versi-
cherte den gesetzlich definierten Höchstbetrag zahlen 
müssen.

Vor Vertragsabschluss wird auch im Basistarif eine Ge-
sundheitsprüfung vorgenommen. Ein festgestelltes er-
höhtes Risiko kann dann später zu einem erhöhten Bei-
trag führen, wenn Versicherte in einen anderen Tarif 
(zurück-)wechseln möchten.

Bezahlbarer Versicherungsschutz im Ruhestand
Eine Krankenversicherung soll in allen Lebensphasen 
verlässlichen und bezahlbaren Schutz bieten.

Der Eintritt in den Ruhestand geht in aller Regel mit 
Einkommenseinbußen einher – bezogen auf die vorher-
gehenden Einkünfte bei Berufstätigkeit.

Diesen wichtigen Aspekt berücksichtigt die PKV nicht. 
Das Einkommen hat von Anfang an keine Bedeutung für 
die Versicherungsprämie. 

Dieses Beitragsproblem beim Eintritt in den Ruhestand 
verstärkt sich nochmals, wenn in einer Ehe oder Part-
nerschaft beide privat krankenversichert sind.

In der GKV orientieren sich die Beiträge am Einkommen, 
unabhängig davon, ob im Ruhestand eine Pflichtversi-
cherung (Krankenversicherung der Rentner – KVdR) oder 
eine freiwillige Versicherung besteht.

Die GKV gibt es zu  
fairen Preisen und sie 
berücksichtigt auch 
besondere Lebens- 
situationen wie 
Krankheit oder Mut-
terschutz. Die PKV  
berücksichtigt solche 
Besonderheiten nicht.
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2.4	Gesetzliche Krankenversicherung mit der 
AOK: ohne Vorbehalt 

Vorteil der gesetzlichen Krankenkasse: Personen mit ei-
nem Unternehmen und Selbstständige können sich auf 
stabile Beiträge verlassen, die an der Höhe ihres Ein-
kommens bemessen werden. Sinkt das Einkommen, 
passt die gesetzliche Krankenversicherung die Beiträge 
entsprechend an (» 2.6). 

Natürlich unterstützt die AOK alles, was notwendig ist, 
um eine Krankheit schnell zu überwinden: zum Beispiel 
durch ambulante und stationäre Behandlung, Arznei-
mittel oder Heil- und Hilfsmittel. Bei schweren oder 
langwierigen Erkrankungen koordinieren bei der AOK 
besonders ausgebildete Beschäftigte die Rehabilitati-
onsmaßnahmen. Und: Die AOK nimmt Sie so, wie Sie 
sind. Gesundheitsprüfungen gibt es bei uns nicht, eben-
so keine Leistungsausschlüsse für bestimmte Krank
heiten oder gar einen zusätzlichen Beitrag, weil man 
einer bestimmten Risikogruppe zugeordnet ist. Das än-
dert sich auch nicht mit zunehmendem Alter oder nach 
teuren und schweren Operationen. Wartezeiten existie-
ren bei der AOK nicht. (Ausnahmen sind bei Wahltarifen 
möglich.)

�Angehörige: bei der AOK beitragsfrei mitversichert
Die Familienangehörigen unserer Versicherten erhalten –  
ohne jeden eigenen Beitrag – die gleichen Sachleistun-
gen wie Versicherte selbst, auch wenn sie ein eigenes 
Einkommen bis zu 565 Euro (bei Ausübung eines Mini-
jobs 603 Euro) monatlich haben. Das entlastet das 
Familienbudget.

Auch Selbstständige 
können sich freiwillig 
bei der AOK versi-
chern – selbst dann, 
wenn sie vorher wo-
anders versichert wa-
ren. Die elektronische 
Gesundheitskarte der 
AOK genügt, um den 
Vorteil des Sachleis-
tungsprinzips nutzen 
zu können.
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Sicherheit im Ruhestand: Krankenversicherung der 
Rentner 
Wer den größten Teil seines Erwerbslebens gesetzlich 
krankenversichert war, wird im Ruhestand Mitglied in 
der Krankenversicherung der Rentner (KVdR).

Dieser Status ist hinsichtlich der zu zahlenden Beiträge 
besonders attraktiv: Es werden ausschließlich die 
Rente, etwaiges Arbeitseinkommen und Betriebsrenten 
(sogenannte Versorgungsbezüge) berücksichtigt.

Damit verringert sich für die meisten der Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeitrag im Ruhestand. Und: Den 
halben aus der gesetzlichen Rente zu zahlenden Kran-
kenversicherungsbeitrag steuert die Deutsche Renten-
versicherung bei. 

2.5	Selbstständig und beschäftigt

Der Weg in die Selbstständigkeit ist oftmals mit gro-
ßen – auch finanziellen – Risiken verbunden. Deshalb 
suchen viele Beschäftigte nach einem nebenberuflichen 
Einstieg in die Selbstständigkeit. Sobald die selbststän-
dige Tätigkeit „hauptberuflich“ ausgeübt wird, endet 
die gesetzliche Krankenversicherung aufgrund der 
Beschäftigung. 

Hauptberuflich ist eine selbstständige Tätigkeit, wenn 
sie von der wirtschaftlichen Bedeutung und dem zeitli-
chen Aufwand her die übrigen Erwerbstätigkeiten zu-
sammen deutlich übersteigt (Mittelpunkt der Erwerbs-
tätigkeit). Bei Personen, die mehr als 20 Stunden in der 
Woche als Beschäftigte arbeiten und deren monatli- 
ches Arbeitsentgelt mehr als 1.977,50 Euro beträgt, ist 
anzunehmen, dass daneben für eine hauptberufliche 
selbstständige Erwerbstätigkeit kein Raum mehr bleibt.
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Werden Mitarbeitende mehr als geringfügig beschäf-
tigt, ist ohne nähere Prüfung der wirtschaftlichen Be-
deutung und des zeitlichen Aufwands von Hauptberuf-
lichkeit auszugehen. 

Diese vermutete Hauptberuflichkeit kann jedoch wider-
legt werden. Dazu müssen Selbstständige nachweisen, 
dass trotz Arbeitgeberstellung die selbstständige Tä-
tigkeit ihrer Lebensführung von der wirtschaftlichen Be-
deutung und dem zeitlichen Aufwand her nicht über-
wiegt und daher nicht hauptberuflich ausgeübt wird.

In der gesetzlichen Krankenversicherung wird zwischen 
zwei Beitragssätzen unterschieden. Für Beschäftigte 
mit Anspruch auf Krankengeld gilt der allgemeine Bei-
tragssatz (14,6 Prozent), ansonsten der ermäßigte Bei-
tragssatz (14,0 Prozent). Hauptberuflich Selbstständige 
können bei der Krankenkasse einen gesetzlichen Kran-
kengeldanspruch (ab Beginn der siebten Woche der 
Arbeitsunfähigkeit) wählen. Darüber hinaus stehen op-
tional Krankengeld-Wahltarife der gesetzlichen Kran-
kenversicherung zur Verfügung.

2.6	Finanzierung der gesetzlichen 
Krankenversicherung

Die Beiträge zur Krankenversicherung werden zu glei-
chen Teilen vom Arbeitgeber und von den Beschäftigten 
aufgebracht. Dabei gelten gesetzlich festgelegte Bei-
tragssätze. Diese betragen 14,6 Prozent oder 14,0 Pro-
zent (allgemeiner beziehungsweise ermäßigter Bei-
tragssatz). Selbstständige zahlen ihren Beitrag allein. 
Beiträge werden von den Einnahmen maximal bis  
zur monatlichen Beitragsbemessungsgrenze von 
5.812,50 Euro berechnet.

Für Selbstständige 
gilt in der GKV in der 
Regel der ermäßigte 
Beitragssatz (ohne 
Krankengeld). Einen 
Krankengeld-Wahl
tarif kann die oder der 
Selbstständige zu-
sätzlich abschließen.
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Bei Gründenden berücksichtigt die AOK, dass besonders 
in der Anfangsphase die Einkünfte noch nicht „in den 
Himmel wachsen“. So orientiert sie sich bei der Berech-
nung der Beiträge zunächst am tatsächlichen (voraus-
sichtlichen) Einkommen. Dabei ist für Selbstständige 
eine Mindestbemessungsgrundlage von 1.318,33 Euro zu 
berücksichtigen. 

Liegen für die abgelaufenen Jahre die Einkommensteu-
erbescheide vor, werden die zunächst vorläufig ermit-
telten Beiträge an die tatsächlichen Einkommensver-
hältnisse im jeweiligen Jahr angepasst.

Die Beiträge und der Zuschuss des Bundes fließen in den 
Gesundheitsfonds. Aus diesem Fonds erhalten die Kran-
kenkassen dann Zuweisungen für jedes Mitglied, die in-
dividuelle Risiken des Mitglieds berücksichtigen und mit 
denen die Kassen ihre Ausgaben bestreiten. Wenn eine 
Krankenkasse ihre Ausgaben mit den Zuweisungen 
nicht vollständig decken kann, muss sie einen einkom-
mensabhängigen Zusatzbeitrag von ihren Mitgliedern 
verlangen. Da jede Kasse ihren Zusatzbeitrag selbst 
bestimmt, ist der Preis für die Krankenversicherung ins-
gesamt kassenindividuell unterschiedlich ausgestaltet.

  Zusammenfassung

Möchten Sie wissen, 
wie hoch Ihre Beiträge 
sind? Wir beraten Sie 
gern individuell in ei-
nem persönlichen Ge-
spräch. Die AOK ga-
rantiert kompetente 
und individuelle Be-
treuung, wann immer 
Sie sie brauchen. 

Mehr dazu
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3.	 Pflegeversicherung



Die gesetzliche Pflegeversicherung sieht Leistungen für 
Pflegebedürftige vor.

Wer gesetzlich krankenversichert ist, gehört auch der 
sozialen Pflegeversicherung an. Dies gilt für Pflichtver-
sicherte ebenso wie für freiwillige Mitglieder der gesetz-
lichen Krankenversicherung. Das heißt: Wer bei der AOK 
krankenversichert ist, ist zugleich Mitglied der 
AOK-Pflegekasse. 

So bietet die AOK ihren Versicherten einen umfassenden 
Versicherungsschutz „aus einer Hand“. Sollte bereits vor 
Beginn einer freiwilligen Krankenversicherung ein Ver-
trag mit einem privaten Versicherungsunternehmen be-
standen haben, kann eine Befreiung von der Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Pflegeversicherung 
beantragt werden. Dies gilt aber nur, wenn dieser Ver-
trag Leistungen umfasst, die nach Art und Umfang den 
gesetzlichen Leistungen einschließlich der Absicherung 
der Familienangehörigen ohne eigene Versicherung ent-
sprechen. Der Befreiungsantrag ist innerhalb von drei 
Monaten nach Eintritt der Versicherungspflicht bei der 
Pflegekasse zu stellen.

Finanzierung der Pflegeversicherung
Grundsätzlich tragen bei der sozialen Pflegeversiche-
rung Arbeitgeber und Beschäftigte den Beitrag paritä-
tisch, also je zur Hälfte. Das gilt jedoch nur für den Ba-
sisbeitragssatz, der für Eltern mit einem Kind gilt und 
3,6 Prozent beträgt. Der Arbeitgeberanteil beträgt 
1,8 Prozent (in Sachsen 1,3 Prozent). 

Für Beschäftigte mit mehreren Kindern bis unter 
25 Jahre gibt es ab dem zweiten Kind, gestaffelt nach 
Kinderanzahl, Abschläge vom Basisbeitragssatz. Ab 
dem sechsten Kind erfolgt keine weitere Differenzierung.

Versicherungsschutz 
aus einer Hand: die 
soziale Pflegeversi-
cherung bei der AOK
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Kinderlose Beschäftigte tragen einen Beitragszuschlag 
zur sozialen Pflegeversicherung in Höhe von 0,6 Pro-
zent. Damit liegt der Beitrag für Kinderlose bei 4,2 Pro-
zent. Der Kinderzuschlag entfällt für kinderlose Mitglie-
der, die vor dem 1. Januar 1940 geboren sind oder das 
23. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

Die Daten zu Elterneigenschaft und berücksichtigungs-
fähigen Kindern können Arbeitgeber seit 1. Juli 2025 mit 
ihrem Entgeltabrechnungsprogramm vom Bundeszen
tralamt für Steuern (BZSt) abrufen. Dafür ist eine An-
meldung zum digitalen Verfahren bei Beschäftigungs-
beginn erforderlich.

Selbstständige, die ihren Beitrag zur Pflegeversicherung 
direkt an ihre Krankenversicherung zahlen, müssen den 
Nachweis der Elterneigenschaft gegenüber der Pflege-
kasse selbst erbringen.

Im Bundesland Sachsen beteiligen sich Arbeitgeber an 
der Finanzierung der Pflegeversicherung mit einem An-
teil von 1,3 Prozent. Den übrigen Beitragsanteil tragen 
die in Sachsen Beschäftigten. Maßgeblich für die An-
wendung dieser Sonderregelung ist, dass der Beschäfti-
gungsort des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin in 
Sachsen liegt. 

Der Arbeitgeber entrichtet die Beiträge zur Pflegeversi-
cherung zum Fälligkeitstag mit den übrigen Beiträgen 
an die jeweilige Krankenkasse. Es gilt die Beitragsbe-
messungsgrenze der gesetzlichen Krankenversicherung 
(5.812,50 Euro im Monat).

Alle wichtigen Infor-
mationen zum Pflege-
versicherungsbeitrag 
finden Sie im AOK-Ar- 
beitgeberportal.

Mehr dazu

  Zusammenfassung
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4.	 Rentenversicherung und 
Altersvorsorge

4.1	 Finanzierung   ›

4.2	 Rentenversicherung der Selbstständigen   ›

4.3	 Arbeitnehmerähnliche Selbstständige   ›

4.4	 Selbstständige: Möglichkeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung   ›

4.5	 Private Rentenversicherung   ›



Eine wesentliche Aufgabe der Rentenversicherung ist 
es, die Versicherten und ihre Familien bei verminderter 
Erwerbsfähigkeit, Alter oder Tod abzusichern. In be-
stimmten Fällen zahlt die gesetzliche Rentenversiche-
rung auch Leistungen zur Rehabilitation.

Die Zuordnung der Versicherten erfolgt nach regionalen 
Gesichtspunkten, lediglich besondere Berufsgruppen 
bleiben einem Sondersystem zugeordnet. In der gesetz-
lichen Rentenversicherung gibt es verschiedene Träger, 
die unter dem Namen „Deutsche Rentenversicherung“ 
zusammengefasst sind.

Die Deutsche Rentenversicherung Bund zum Beispiel er-
füllt zentrale Aufgaben und steuert die Finanzflüsse. 
Außerdem fällt sie Entscheidungen in grundsätzlichen 
Fragen der Rentenversicherung. Die regionalen Träger 
sind für den Service aller Versicherten und der Renten-
beziehenden vor Ort zuständig. Für besondere Berufs-
gruppen ist die Deutsche Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See zuständig. Die Altersversorgung der 
Landwirte wird durch die Sozialversicherung für Land-
wirtschaft, Forsten und Gartenbau durchgeführt.

4.1	 Finanzierung

Auch in der gesetzlichen Rentenversicherung tragen Be-
schäftigte und Arbeitgeber die Beiträge je zur Hälfte. 
Das sind zusammen 18,6 Prozent des Bruttoentgelts bis 
zur monatlichen Beitragsbemessungsgrenze von 
8.450 Euro (bundesweit). Übersteigt das Bruttoentgelt 
diese Grenzen, werden darüber hinaus keine Beiträge 
berechnet.
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4.2	�Rentenversicherung der Selbstständigen

Mit Ausnahme weniger pflichtversicherter Personen 
(zum Beispiel in die Handwerksrolle eingetragene Hand-
werksmeister und Handwerksmeisterinnen oder Hand-
werker und Handwerkerinnen, Kunstschaffende, Lehr-
kräfte, arbeitnehmerähnliche Selbstständige) sind 
Selbstständige für ihre Rentenabsicherung selbst ver- 
antwortlich. 

Übrigens: Wer einen Gründungszuschuss von der BA er-
hält (» 1.3), wird aufgrund dieser Leistung nicht renten- 
versicherungspflichtig.

Freie Berufe („Versorgungswerke“)
Angehörige kammerfähiger freier Berufe sind regelmä-
ßig Pflichtmitglied eines berufsständischen Versor- 
gungswerks.

Dies betrifft beispielsweise Ärzte und Ärztinnen, Archi-
tektinnen und Architekten, Rechtsanwälte und 
Rechtsanwältinnen.

Die Beiträge in den Versorgungswerken richten sich 
grundsätzlich nach den individuellen Einkommensver-
hältnissen. Zum Beispiel kann ein im jeweiligen Versor-
gungswerk festgelegter Prozentsatz vom Berufseinkom-
men den Beitrag bestimmen. Alternativ werden Regel- 
pflichtbeiträge erhoben, die beispielsweise dem halben 
oder ganzen Höchstbeitrag in der gesetzlichen Renten-
versicherung entsprechen.

Kunst und Publizistik
Selbstständige in Kunst und Publizistik sind in der ge-
setzlichen Rentenversicherung pflichtversichert. Die 
Versicherungspflicht wird durch Bescheid der KSK fest-
gestellt (» 2.2). 

Bestimmte Berufs-
gruppen wie etwa das 
Handwerk sind ge-
setzlich pflichtversi-
chert. Andere Selbst-
ständige können sich 
auf Antrag in der Ren-
tenversicherung 
pflichtversichern.

Mehr dazu
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4.3	Arbeitnehmerähnliche Selbstständige

Personen, die von ihrer Tätigkeit und ihren Einkommens-
möglichkeiten her einem Arbeitnehmer oder einer Ar-
beitnehmerin ähnlicher sind als einer unternehmerisch 
tätigen, werden als „arbeitnehmerähnliche“ Selbst-
ständige in die Rentenversicherungspflicht einbezogen. 
Dies gilt auch für geringfügig tätige Selbstständige. 

Arbeitnehmerähnliche Selbstständige sind Personen, die

•	 im Rahmen ihrer selbstständigen Tätigkeit regelmäßig 
keine versicherungspflichtige Person beschäftigen und

•	 auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auftrag-
gebenden tätig sind; bei Gesellschaftern gelten als 
Auftraggebende die Auftraggebenden der 
Gesellschaft.

Diese arbeitnehmerähnlichen Selbstständigen haben 
die Rentenversicherungsbeiträge selbst zu zahlen. Der 
Auftraggebende ist nicht beteiligt.

4.4	Selbstständige: Möglichkeiten in der ge-
setzlichen Rentenversicherung

Wer nicht per Gesetz der Rentenversicherung angehört, 
muss eigenverantwortlich Altersvorsorge treffen.

Selbstständige können dafür auch die gesetzliche Ren-
tenversicherung wählen. So besteht die Möglichkeit, Leis-
tungsansprüche zu erwerben beziehungsweise aufrecht-
zuerhalten. Selbstständige, die Pflichtbeiträge zahlen, 
können staatliche Förderung („Riester-Rente“) nutzen.

Versicherungspflicht auf Antrag
Die Versicherungspflicht ist in den ersten fünf Jahren 
nach Aufnahme der Tätigkeit zu stellen. Damit der volle 

Diese Personengruppe 
ist mit Beschäftigten 
vergleichbar, aber  
als Selbstständige 
rentenversicherungs-
pflichtig.
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Erwerbsminderungsschutz gesichert ist, sollte der An-
trag jedoch innerhalb von 24 Monaten nach Ausschei-
den aus der Versicherungspflicht (durch Beschäftigten-
status) gestellt werden. 

Freiwillige Versicherung
Hierbei handelt es sich um eine besonders flexible Form 
der Absicherung. So kann dabei innerhalb bestimmter 
Grenzen der Beitrag frei gewählt und die Versicherung 
jederzeit unterbrochen oder beendet werden.

Die Zahlung der freiwilligen Beiträge sichert den Zugang 
zum umfangreichen Leistungsangebot der gesetzlichen 
Rentenversicherung. Das bedeutet: Neben der Altersvor-
sorge besteht Anspruch auf Rehabilitationsmaßnahmen 
oder Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit.

4.5	Private Rentenversicherung

Für Selbstständige besteht grundsätzlich die Möglich-
keit, private Altersvorsorge zu treffen. Insbesondere für 
Selbstständige mit einer hohen Steuerbelastung kann 
sich die „Rürup-Rente“ lohnen.

Bedacht werden sollte dabei, dass viele Rentenversi-
cherungsangebote keine garantierte Verzinsung mehr 
enthalten. Darüber hinaus werden nicht unerhebliche 
Teile der gezahlten Beiträge von den Unternehmen als 
„Kosten“ verbucht.

Ein Vergleich der Angebote von mehreren Anbietern ist 
empfehlenswert.

Eine freiwillige Versi-
cherung in der gesetz-
lichen Rentenversi-
cherung sichert ein 
umfangreiches 
Leistungsangebot.

  Zusammenfassung
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5.	 Arbeitslosen- und Unfall
versicherung

5.1	 Arbeitslosenversicherung   ›

5.2	 Unfallversicherung   ›



5.1	 Arbeitslosenversicherung

Durch die Leistungen der Arbeitslosenversicherung sol-
len Zeiten der Arbeitslosigkeit sowie des Bezugs von Ar-
beitslosengeld vermieden oder verkürzt werden. Auch 
Arbeitsuchende, die an Maßnahmen der beruflichen 
Weiterbildung teilnehmen, erhalten Arbeitslosengeld. 
Das Kurzarbeitergeld und Saison-Kurzarbeitergeld in 
der Bauwirtschaft und ähnlichen Branchen bieten Ein-
kommensersatz für Beschäftigte, die infolge eines Ar-
beitsausfalls weniger Entgelt erhalten haben. Arbeits-
losenversicherungspflichtig sind Personen, die gegen 
Arbeitsentgelt oder zur Berufsausbildung beschäftigt 
sind. 

Auch Selbstständige können die Arbeitslosenversiche-
rung beantragen („Versicherungspflichtverhältnis auf 
Antrag in der Arbeitslosenversicherung“), wenn sie in 
den letzten zwei Jahren vor der Existenzgründung min-
destens zwölf Monate pflichtversichert waren oder 
Leistungen der Arbeitslosenversicherung bezogen ha-
ben. Der Umfang der Tätigkeit darf nicht unter 15 Wo-
chenstunden liegen. Der Antrag muss spätestens drei 
Monate nach Beginn der Selbstständigkeit bei der ört-
lich zuständigen Agentur für Arbeit gestellt werden. Die 
Beiträge werden im ersten Jahr nach der Existenzgrün-
dung aus einem Betrag nach der halben Bezugsgröße 
und danach aus der vollen Bezugsgröße berechnet 
(1.977,50 Euro beziehungsweise 3.955 Euro).

Die Beiträge zur freiwilligen Arbeitslosenversicherung 
tragen Selbstständige allein.

Selbstständige haben 
die Möglichkeit, sich 
auf Antrag gegen Ar-
beitslosigkeit abzu- 
sichern.
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Finanzierung der Arbeitslosenversicherung für 
Beschäftigte 
Beschäftigte und Arbeitgeber tragen die Beiträge aus-
gehend von einem Beitragssatz in Höhe von 2,6 Prozent 
je zur Hälfte vom Bruttolohn oder -gehalt bis zur Bei-
tragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversi- 
cherung.

5.2	Unfallversicherung

Bei Unfällen am Arbeitsplatz, auf dem Weg zur Arbeits-
stätte und zurück nach Hause sowie bei Berufskrank-
heiten tritt für Beschäftigte die gesetzliche Unfallversi-
cherung an die Stelle der Krankenversicherung. 
Unabhängig davon, wer den Unfall verschuldet hat, 
übernimmt sie zunächst unter anderem die Kosten für 
ärztliche Behandlung, Krankenhaus, Medikamente so-
wie Heil- und Hilfsmittel. Nach schweren Arbeitsunfäl-
len ist sie auch für die Rehabilitation oder eventuell für 
eine Rentenzahlung (zum Beispiel bei Tod infolge eines 
Arbeitsunfalls) zuständig. Während des Zeitraums der 
Arbeitsunfähigkeit zahlt sie Verletztengeld.

Träger der gesetzlichen Unfallversicherung sind Berufs-
genossenschaften und Unfallkassen. Das sind Zusam-
menschlüsse innerhalb bestimmter Branchen wie der 
BG BAU. Für Kindergärten und Schulen sind die Unfall-
kassen der jeweiligen Gemeinde zuständig.

Zuständige Berufsgenossenschaft (BG)
Selbstständige sind nur im Ausnahmefall automatisch 
gesetzlich unfallversichert. Wollen Sie sich freiwillig 
versichern, können Sie dies bei der entsprechenden BG 
beantragen. Am besten sprechen Sie vor der Gewerbe-
anmeldung mit der für Sie zuständigen BG. Informatio-
nen zur Zuständigkeit gibt es bei der Deutschen 

Finanzielle Hilfen für 
Gründende bietet die 
Bundesagentur für Ar-
beit (BA) – nähere In-
formationen erhalten 
Sie hier

Mehr dazu

https://web.arbeitsagentur.de/portal/metasuche/suche/information?volltext=Existenzgr%C3%BCndung
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Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) unter der Tele-
fonnummer 0800 6050404 oder unter: dguv.de

Beiträge zur Unfallversicherung für Beschäftigte
Anders als in der Kranken-, Pflege-, Renten- oder Ar-
beitslosenversicherung werden die Beiträge zur Unfall-
versicherung allein von den Unternehmen getragen. 
Denn jeder Arbeitgeber übernimmt die Haftpflicht für 
Unfälle in seinem Betrieb beziehungsweise auf dem 
Weg dorthin. Der Beitrag der einzelnen Betriebe ist von 
der Höhe der Lohn- und Gehaltssumme der pflichtversi-
cherten Beschäftigten abhängig und richtet sich nach 
dem Unfallrisiko in der jeweiligen Branche. Dazu müs-
sen Angaben zur zuständigen BG, zur Gefahreneinstu-
fung sowie zu den Arbeitszeiten und unfallversiche-
rungspflichtigen Entgelten der Beschäftigten gemeldet 
werden. Diese Angaben benötigen die Rentenversiche-
rungsträger für die Betriebsprüfung.

Die AOK bietet – zum Teil in Kooperation mit Berufsge-
nossenschaften – vielerorts interessante Angebote zur 
Betrieblichen Gesundheitsförderung an, zum Beispiel 
Krankenstandsanalysen und Gesundheitszirkel. Darü-
ber hinaus werden gezielte Gesundheitsmaßnahmen 
(zum Beispiel zum richtigen Sitzen, Heben und Tragen) 
empfohlen. Dies alles erfolgt in Zusammenarbeit mit 
der Unternehmensleitung – mit dem Ziel, den Kranken-
stand im Betrieb zu senken und Lohnzusatzkosten zu 
reduzieren. Möchten Sie mehr Informationen über die 
AOK-Angebote zur Betrieblichen Gesundheitsförderung? 
Ihr AOK-Firmenberatungsteam hilft Ihnen gern weiter.

Die gesetzliche Un-
fallversicherung ist 
eine wichtige Ergän-
zung zu allen anderen 
Versicherungen.

  Zusammenfassung

https://www.dguv.de
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6.1	 Sozialversicherung

Der Sprung in die Selbstständigkeit will gut vorbereitet 
sein. Das gilt auch für den bei der Existenzgründung we-
sentlichen Bereich der Sozialversicherung. Denn nun 
übernehmen Sie nicht nur die Verantwortung für Ihren 
wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch für Ihre 
Beschäftigten.

Welche Beschäftigten sind bei einer Krankenkasse zu 
melden?
Um diese Frage beantworten zu können, ist als Erstes 
zu klären, ob Ihre Beschäftigten versicherungspflichtig 
sind. Im Allgemeinen sind Beschäftigte und Auszubil-
dende in der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslo-
senversicherung pflichtversichert. Liegen die Vorausset-
zungen für die Versicherungspflicht vor, kommt die 
Versicherung kraft Gesetzes zustande – unabhängig 
vom Willen der Beteiligten. Beschäftigte sind grund-
sätzlich krankenversicherungspflichtig, wenn ihr regel-
mäßiges Jahresarbeitsentgelt die Jahresarbeitsent-
geltgrenze (JAEG) – bundesweit 77.400 Euro – nicht 
übersteigt. Für Beschäftigte, die am 31. Dezember 2002 
aufgrund der damals geltenden Regelung wegen Über-
schreitens der JAEG versicherungsfrei und zu diesem 
Zeitpunkt mit einer privaten Krankheitskostenvollversi-
cherung abgesichert waren, gilt eine besondere JAEG 
von 69.750 Euro. 

Wird in einer bestehenden Krankenversicherungspflicht 
durch eine Erhöhung des Arbeitsentgelts die JAEG über-
schritten, gilt: Beschäftigte werden vom Beginn des Fol-
gejahrs an krankenversicherungsfrei, wenn ihr regel
mäßiges Jahresarbeitsentgelt die bisherige JAEG über- 
steigt und voraussichtlich auch die des Folgejahrs.

Die AOK beantwortet 
Ihnen alle wichtigen 
Fragen, die im Zusam-
menhang mit der An
stellung von Beschäf-
tigten auftauchen –  
welche Regelungen 
damit einhergehen 
und welche Vorteile 
Ihnen sowie Ihren Be
schäftigten eine AOK-
Mitgliedschaft bietet. 
Bitte fragen Sie Ihre 
AOK-Firmenberatung.
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Krankenkassenwahlrecht
Wie die Selbstständigen können auch die Beschäftigten 
ihre Krankenversicherung frei wählen. Hier gibt es aber 
in aller Regel nicht die Entscheidung, „gesetzlich oder 
privat“ versichert, sondern „Mitglied der AOK oder Mit-
glied einer anderen Krankenkasse“ zu werden. Ein Ent-
scheidungskriterium kann der Preis sein, den eine Kran-
kenkasse verlangt. Viel wichtiger aber ist, welchen 
Service sie bietet. Für Selbstständige wie für alle ab-
hängig Beschäftigten bietet die AOK mit ihrer Bera-
tungskompetenz, ihrer Ortsnähe und ihren vielen zu-
sätzlichen Angeboten große Vorteile im Vergleich zu 
anderen Kassen. 

Es gilt grundsätzlich: Die Beschäftigten können frei un-
ter allen Krankenkassen wählen. Betriebs- und Innungs-
krankenkassen sind dagegen nicht allgemein, sondern 
nur für Beschäftigte der Trägerbetriebe wählbar, es sei 
denn, diese Kassen haben sich ausdrücklich für andere 
Mitglieder geöffnet. Umgekehrt können sich aber Versi-
cherte einer solchen BKK oder IKK für eine Mitglied-
schaft bei einer anderen Krankenkasse – zum Beispiel 
bei der AOK – entscheiden. 

Was gilt für Minijobs?
Zu den Minijobbenden gehören geringfügig entlohnt und 
kurzfristig Beschäftigte. Die Versicherungsfreiheit tritt – 
wie die Versicherungspflicht – kraft Gesetzes ein, wenn 
die hierfür geforderten Voraussetzungen erfüllt werden. 
Wichtig in diesem Zusammenhang: Der Gesetzgeber 
sieht bei geringfügig entlohnt Beschäftigten eine pau-
schale Beitragszahlung des Arbeitgebers in der Kran-
ken- und Rentenversicherung, eine Pauschsteuer von 
2 Prozent sowie eine Grenze beim Arbeitsentgelt von 
bundesweit 603 Euro monatlich vor (» 7.4).

Die AOK bietet ein 
kostenfreies Online-
Training zum Thema 
Krankenkassenwahl-
recht an.

Mehr dazu
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Welche Meldungen sind zu erstellen?
Das Meldeverfahren in der Sozialversicherung ist in der 
Datenerfassungs- und -übermittlungsverordnung 
(DEÜV) geregelt. 

Für die Abgabe der Meldungen zur Sozialversicherung 
gibt es bestimmte Fristen. Sie lassen einerseits dem Ar-
beitgeber – zum Beispiel nach der Entgeltabrechnung – 
einen zeitlichen Spielraum und geben andererseits den 
Sozialleistungsträgern die Sicherheit dafür, dass sie 
zeitnah von versicherungsrechtlich bedeutsamen Daten 
Kenntnis bekommen. So ist zum Beispiel eine Anmel-
dung über den Beginn einer versicherungspflichtigen 
oder einer geringfügigen Beschäftigung mit der ersten 
Entgeltabrechnung, spätestens innerhalb von sechs 
Wochen nach Beschäftigungsaufnahme zu übermitteln. 
(Tabelle 3)

Für Beschäftigte in Wirtschaftsbranchen, in denen ein 
erhöhtes Risiko für Schwarzarbeit und illegale Beschäf-
tigung besteht (zum Beispiel Baubranche), ist die Ab-
gabe von Sofortmeldungen erforderlich. Darin muss der 
Arbeitgeber neben den personenbezogenen Daten den 
Tag des Beginns des Beschäftigungsverhältnisses mel-
den, und zwar spätestens bis zu dessen Aufnahme. Die 
Sofortmeldung ist in das bestehende Meldeverfahren 
integriert. Kann aus dem Branchenschlüssel diese Ver-
pflichtung des Unternehmens abgeleitet werden, weist 
die zentrale Vergabestelle für die Betriebsnummern auf 
die Abgabe der Sofortmeldungen hin.

Fällt das Ende einer Meldefrist auf einen Samstag, 
Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, verlängert sich die 
Frist auf den nächstfolgenden Werktag. Meldungen dür-
fen ausschließlich elektronisch aus systemgeprüften 
Entgeltabrechnungsprogrammen oder mittels zuge- 

Zur Tabelle

Nähere Informationen 
zum Meldeverfahren 
finden Sie im AOK-  
Arbeitgeberportal.

Mehr dazu
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lassener Ausfüllhilfen übermittelt werden. Die Sozial
versicherungsträger stellen Arbeitgebern hierfür das 
SV-Meldeportal bereit: sv-meldeportal.de 

6.2	Beitragszahlungen

Wie sind die Beiträge zu berechnen?
Grundlagen für die Berechnung der Beiträge zur Kran-
ken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung 
(Gesamtsozialversicherungsbeitrag) für versicherungs-
pflichtige Beschäftigte sind das Arbeitsentgelt im Sinne 
der Sozialversicherung, der jeweilige Beitragssatz des 
Versicherungszweigs und die Beitragszeit.

Gehen Betriebe in die Insolvenz, zahlt die BA anstelle des 
Arbeitgebers für eine bestimmte Zeit Lohn und Gehalt 
weiter, das Insolvenzgeld. Die hierfür benötigten Mittel 
werden mit der Umlage für das Insolvenzgeld erhoben. 
Diese ist zusammen mit den übrigen Sozialversiche-
rungsbeiträgen monatlich an die Krankenkasse zu zah-
len. Der Insolvenzgeldumlagesatz beträgt 0,15 Prozent.

Beim Gesamtsozialversicherungsbeitrag wird der Versi-
chertenanteil der Beiträge (Lohnabzug) errechnet, in-
dem das erzielte beitragspflichtige Arbeitsentgelt mit 
der Hälfte des in Betracht kommenden Beitragssatzes 
multipliziert wird. Der Gesamtbeitrag ergibt sich durch 
Verdoppelung des (kaufmännisch) gerundeten Versi-
chertenanteils. Eine Ausnahme von dieser Regel besteht 
für Beschäftigte, deren Entgelt im Übergangsbereich 
liegt. Hier zahlen Beschäftigte einen geringeren Bei-
tragsanteil. Der Arbeitgeber zahlt hingegen seinen vol-
len Beitragsanteil.

Was gehört zum Arbeitsentgelt?
Arbeitsentgelt sind alle Einnahmen aus einer Beschäfti-
gung, gleichgültig ob ein Rechtsanspruch besteht, wie 

Weiterführende  
Informationen zum 
Datenaustausch  
finden Sie beim GKV- 
Spitzenverband.

Mehr dazu

Das Online-Training 
Basiswissen Sozial-
versicherung vermit-
telt mit dem Modul II 
„Beiträge“ interaktiv 
weiteres Wissen.

Mehr dazu
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sie bezeichnet oder geleistet werden (zum Beispiel 
Geld- oder Sachwerte) und ob sie unmittelbar aus der 
Beschäftigung oder im Zusammenhang mit ihr erzielt 
werden.

Welcher Beitragssatz ist maßgeblich?
In der Krankenversicherung gelten der allgemeine Bei-
tragssatz von 14,6 Prozent und der ermäßigte Beitrags-
satz von 14,0 Prozent. Der Beitragssatz wird per Gesetz 
festgeschrieben. Dazu kommt dann noch ein einkom-
mensabhängiger Zusatzbeitrag, der von der jeweiligen 
Krankenkasse erhoben wird. In der Pflegeversicherung 
liegt der Basisbeitragssatz bei 3,6 Prozent beziehungs-
weise 4,2 Prozent für Kinderlose. Für die allgemeine 
Rentenversicherung gilt ein Beitragssatz von 18,6 Pro-
zent, in der Arbeitslosenversicherung von 2,6 Prozent.

Wann werden die Beiträge fällig?
Die Gesamtsozialversicherungsbeiträge sind spätestens 
am drittletzten Bankarbeitstag eines Monats fällig. Da 
zu diesem Zeitpunkt die Entgeltabrechnung in aller Re-
gel noch nicht erfolgt ist, muss die Höhe der fälligen Bei-
träge sorgfältig geschätzt werden. Differenzbeträge 
werden mit der nächsten Fälligkeit ausgeglichen. Ar-
beitgeber können die Sozialversicherungsbeiträge auch 
in der Höhe der Beiträge des Vormonats zahlen. Diffe-
renzen, die sich aufgrund der Entgeltabrechnungen für 
den nachgewiesenen Zeitraum ergeben, können sie im 
nächsten Beitragsnachweis berücksichtigen.

Für freiwillig versicherte Beschäftigte, gegebenenfalls 
auch für die eigene freiwillige Krankenversicherung als 
selbstständige Person, werden die Beiträge am 15. des 
Folgemonats fällig. Werden die Beiträge für freiwillig 
gesetzlich versicherte Beschäftigte jedoch im Firmen- 

Alle laufenden und 
einmaligen Einnah-
men aus einer Be-
schäftigung gehören 
grundsätzlich zum 
Arbeitsentgelt.

Weitere Informatio-
nen zur Beitragsbe-
rechnung entnehmen 
Sie bitte dem E-Paper 
„Beiträge zur Sozial-
versicherung“ der 
Reihe „gesundes 
unternehmen“.

Mehr dazu
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zahlverfahren zusammen mit den Gesamtsozialversi-
cherungsbeiträgen im Beitragsnachweis aufgeführt, 
gilt auch hier der drittletzte Bankarbeitstag als 
Fälligkeitstag.

Wie wird gezahlt?
Ganz einfach können Beiträge im SEPA-Lastschriftver-
fahren entrichtet werden. Zum Fälligkeitstag werden 
die Beiträge vom Konto abgebucht. Damit ist eine 
verspätete Zahlung ausgeschlossen und Säumniszu-
schläge werden vermieden.

Entgeltfortzahlungsversicherung
Arbeitgeber zahlen grundsätzlich ihren Beschäftigten 
im Krankheitsfall für die Dauer von maximal sechs Wo-
chen das Arbeitsentgelt fort (» 7.2). Durch das Auf
wendungsausgleichsgesetz wird das Risiko einer über-
mäßigen Belastung für Betriebe mit nicht mehr als 
30 Beschäftigten durch die Entgeltfortzahlung an ar-
beitsunfähige Beschäftigte und Auszubildende gemin-
dert. Der zu zahlende Umlagesatz ist abhängig vom ge-
wählten Erstattungssatz. Die Aufwendungen nach dem 
Mutterschutzgesetz werden den Arbeitgebern unab-
hängig von der Beschäftigtenzahl erstattet.

  Zusammenfassung

Mit dem vierten Modul 
„Entgeltfortzahlung 
und Ausgleichsver-
fahren“ des Online-
Trainings Basiswissen 
Sozialversicherung er-
fahren Sie mehr zum 
Thema.

Mehr dazu
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7.	 Lexikon
7.1	 Beiträge   ›

7.2	 Entgeltfortzahlung   ›

7.3	 Meldungen   ›

7.4	 Versicherung   ›

7.5	 Arbeitsrecht   ›



7.1	 Beiträge

Die Höhe der Sozialversicherungsbeiträge richtet sich 
nach der Beitragszeit und dem erzielten Arbeitsentgelt 
sowie den jeweiligen Beitragssätzen. Zu beachten sind 
unterschiedliche Berechnungsarten bei laufendem und 
einmalig gezahltem Arbeitsentgelt. Mit der Berechnung 
der Beiträge ist es aber nicht getan. Die Arbeitgeber 
weisen die Beiträge gegenüber den Krankenkassen 
nach und zahlen sie ein. Außerdem ist es notwendig, die 
Ermittlung der Beiträge nachvollziehbar zu dokumen-
tieren. Wir bieten Ihnen hiermit einen ersten Einblick in 
diese Thematik. 

Aufbewahrung von Aufzeichnungen
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Entgeltunterlagen, 
Beitragsabrechnungen und Beitragsnachweise geord-
net aufzubewahren, und zwar bis zum Ablauf des Ka-
lenderjahrs, das auf die letzte Betriebsprüfung durch 
die Rentenversicherungsträger folgt. Entgeltunterlagen 
können auch auf maschinell verwertbaren Datenträ-
gern geführt werden. Diese Daten müssen innerhalb der 
Aufbewahrungsfristen jederzeit verfügbar und lesbar 
vorgehalten werden.

Aufzeichnungen über Beginn, Ende und Dauer der tägli-
chen Arbeitszeit, die für geringfügig und kurzfristig Be-
schäftigte sowie für Arbeitgeber in Wirtschaftszweigen/
Wirtschaftsbereichen nach § 2a des Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetzes vorgeschrieben sind, sind mindes-
tens zwei Jahre ab dem für die Aufzeichnung maßgebli-
chen Zeitpunkt aufzubewahren.

Beitragsbemessungsgrenzen
Bei der Berechnung der Beiträge wird das Arbeitsent-
gelt nur bis zur Höhe der jeweiligen Beitragsbemessungs-

Ausführliche Infor
mationen erhalten 
Sie in dem E-Paper 
„Beiträge zur Sozial
versicherung“ der 
Reihe „gesundes 
unternehmen“.

Mehr dazu
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grenze berücksichtigt. Beträge oberhalb dieser Grenzen 
bleiben unberücksichtigt. Die Beitragsbemessungsgren-
zen verändern sich regelmäßig zum Beginn eines 
Jahres.

Beitragsfreiheit
Beitragsfreiheit liegt vor, solange Anspruch auf Kran-
kengeld, Verletztengeld oder Übergangsgeld während 
einer medizinischen Rehabilitation (aus der Renten- und 
Unfallversicherung), Versorgungskrankengeld oder Mut-
terschaftsgeld (grundsätzlich sechs Wochen vor und 
acht bis zwölf Wochen nach der Entbindung) oder El-
terngeld besteht. Arbeitgeberseitige Zuwendungen, die 
während des Bezugs der vorgenannten Leistungen ge-
zahlt werden, sind nur dann beitragsfrei, wenn sie zu-
sammen mit den Sozialleistungen das letzte Nettoent-
gelt nicht übersteigen. Es gilt eine Bagatellgrenze von 
50 Euro monatlich. Bis zu diesem Betrag führt ein ge-
ringfügiges Überschreiten des Sozialversicherungsfrei-
betrags (Differenz zwischen dem Nettoentgelt und der 
Nettosozialleistung) nicht zur Beitragspflicht.

Beitragsgruppen
Die Beiträge für die einzelnen Versicherungszweige wer-
den verschiedenen Beitragsgruppen zugeordnet. So gilt 
zum Beispiel für die Beiträge zur Krankenversicherung, 
die nach dem allgemeinen Beitragssatz gezahlt wer-
den, die Beitragsgruppe „1000“. Die gültigen Beitrags-
gruppen sind im Beitragsnachweis enthalten. 

Beitragsnachweis
Der Arbeitgeber weist mit dem Beitragsnachweis die 
von ihm zu zahlenden Gesamtsozialversicherungsbei-
träge für jeden Kalendermonat der Einzugsstelle ge-
genüber nach. In einem genormten Datensatz werden 
die zu den einzelnen Beitragsgruppen anfallenden 

Die aktuellen Bei-
träge und Rechen
größen finden Sie  
im AOK-Arbeit- 
geberportal.

Mehr dazu
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Beiträge aufgeführt. Wichtig: Der Arbeitgeber muss den 
Beitragsnachweis rechtzeitig elektronisch übermitteln, 
sodass dies spätestens um 0.00 Uhr des fünftletzten 
Bankarbeitstags eines Monats, also zwei Arbeitstage 
vor der Fälligkeit, bei der Einzugsstelle vorliegt. Bei 
gleichbleibenden Verhältnissen kann der Arbeitgeber 
einen Dauer-Beitragsnachweis einreichen und nur Ver-
änderungen mitteilen. Für geringfügig Beschäftigte ist 
ein besonderer Beitragsnachweis bei der Minijob-Zen
trale einzureichen.

Beitragszuschuss
Beschäftigte erhalten vom Arbeitgeber einen Zuschuss 
zum Kranken- und Pflegeversicherungsbeitrag, wenn sie 
nur wegen Überschreitens der Jahresarbeitsentgelt-
grenze krankenversicherungsfrei sind. Der monatliche 
Höchstbeitragszuschuss beträgt bei freiwillig Kranken-
versicherten, die einen Anspruch auf Krankengeld haben, 
die Hälfte des Beitrags, der für eine versicherungspflich-
tige Arbeitnehmerin oder einen versicherungspflichtigen 
Arbeitnehmer zu zahlen wäre (424,31 Euro beziehungs-
weise 406,88 Euro ohne Krankengeldanspruch), zuzüglich 
der Hälfte des kassenindividuellen Zusatzbeitrags. Darü-
ber hinaus erhalten freiwillig Krankenversicherte eben-
falls einen Zuschuss zum Beitrag der sozialen Pflegever- 
sicherung. 

Dieser ist exakt so hoch wie der Arbeitgeberanteil für 
versicherungspflichtige Beschäftigte (104,63 Euro bezie-
hungsweise in Sachsen 75,56 Euro).

Für privat versicherte Beschäftigte mit Anspruch auf 
Krankengeld beträgt der Beitragszuschuss zur Kran-
kenversicherung maximal 508,59 Euro beziehungsweise 
491,16 Euro ohne Krankengeldanspruch inklusive der 
Hälfte des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes, 
höchstens jedoch die Hälfte des Betrags, den der oder 

Beitragsnachweise 
müssen spätestens 
zwei Arbeitstage vor 
Fälligkeit der Bei-
träge abgegeben 
werden.
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die Beschäftigte für seine oder ihre private Krankenver-
sicherung tatsächlich aufwendet. Privat Pflegeversi-
cherte erhalten einen Arbeitgeberzuschuss von maxi-
mal 104,63 Euro beziehungsweise in Sachsen 75,56 Euro. 
Auch hier gilt: Begrenzung auf die Hälfte des tatsäch-
lich zu zahlenden Beitrags.

Einmalzahlung
Einmalig gezahlte Arbeitsentgelte sind Zuwendungen, 
die nicht für die Arbeit in einem einzelnen Entgeltab-
rechnungszeitraum gezahlt werden. Dazu gehören 
Weihnachts- und Urlaubsgelder, Gratifikationen und 
ähnliche Leistungen. Neben dem laufenden Entgelt sind 
auch einmalig gezahlte Entgelte im Regelfall beitrags-
pflichtig zur Sozialversicherung.

Entgeltabrechnungszeitraum
Das laufende Arbeitsentgelt ist dem Zeitraum zuzuord-
nen, in dem es erzielt, das heißt in dem die Beschäfti-
gung ausgeübt wurde. Auf den Zeitpunkt der Auszah-
lung kommt es nicht an. Einmalzahlungen werden 
grundsätzlich dem Entgeltabrechnungszeitraum der 
Auszahlung zugeordnet.

Fälligkeit
Beiträge aus der Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern werden spätestens am drittletzten 
Bankarbeitstag des Monats, in dem die Beschäftigung 
ausgeübt wird, fällig. Das heißt, bis zu diesem Tag muss 
die Gutschrift auf dem Konto der Krankenkasse erfolgt 
sein. Dies gilt ebenso für die Beiträge zur freiwilligen 
Krankenversicherung, wenn der Arbeitgeber für seine 
versicherungsfreien und in der GKV freiwillig versicher-
ten Beschäftigten die Beiträge nachweist und zahlt 
(Firmenzahlverfahren). Die Beiträge der gesetzlich kran-
kenversicherten Selbstständigen werden am 15. des 
Folgemonats fällig.

Aktuelle Fälligkeits-
tage und weitere De-
tails dazu finden Sie 
hier

Mehr dazu
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Geringverdiener
Dazu zählen zur Berufsausbildung Beschäftigte (zum 
Beispiel im Praktikum), deren monatliches Arbeitsent-
gelt bundesweit bis zu 325 Euro beträgt. Die Sozial
versicherungsbeiträge (einschließlich des Beitragszu-
schlags für Kinderlose von 0,6 Prozent) werden –  
entgegen der sonst üblichen Regelung – bei ihnen allein 
vom Arbeitgeber getragen. Der für diesen Personenkreis 
mit einem Arbeitsentgelt bis zu 325 Euro monatlich zu 
zahlende Zusatzbeitrag wird anstatt in Höhe eines 
eventuell kassenindividuellen Zusatzbeitragssatzes im-
mer in Höhe des durchschnittlichen Zusatzbeitragssat-
zes erhoben. Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz 
ist bei diesen Personen auch zu berücksichtigen, soweit 
die Geringverdienergrenze ausschließlich durch eine 
Sonderzahlung überschritten wird. Wird der Betrag von 
325 Euro in einem Monat durch eine Einmalzahlung 
überschritten, tragen Arbeitgeber und Beschäftigte die 
Beiträge aus dem übersteigenden Betrag grundsätzlich 
je zur Hälfte (besondere Beitragsverteilung in der Kran-
ken- und Pflegeversicherung bei Kinderlosen sowie in 
Sachsen beachten (» 7.1), Tragung der Beiträge).

Gesamtsozialversicherungsbeitrag
Die aufgrund von Versicherungspflicht zu zahlenden 
Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslo-
senversicherung werden als Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrag (GSV-Beitrag) bezeichnet. Hierzu gehören 
auch die Zusatzbeiträge zur Krankenversicherung, Pau-
schalbeiträge zur Kranken- und Rentenversicherung, die 
für versicherungsfreie geringfügig entlohnt Beschäf-
tigte an die Minijob-Zentrale zu zahlen sind (» 7.4), so-
wie der zusätzliche Pflegeversicherungsbeitrag für Kin-
derlose. Nicht dazu gehören die Umlagebeträge nach 
dem Aufwendungsausgleichsgesetz, weil sie aus-
schließlich vom Arbeitgeber getragen werden.

Durch den Mindest-
lohn für Auszubil-
dende spielt die Ge-
ringverdienergrenze in 
der Praxis für diese 
Personengruppe so 
gut wie keine Rolle 
mehr.
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Laufendes Arbeitsentgelt
Laufende Arbeitsentgelte sind Zuwendungen, die als di-
rekte Gegenleistung für die Arbeit von Beschäftigten in 
einem einzelnen Entgeltabrechnungszeitraum gezahlt 
werden (zum Beispiel Zeitlohn, Gehalt). Dazu gehören 
auch laufende Zulagen, Zuschläge und Zuschüsse (zum 
Beispiel Mehrarbeitsvergütungen, Erschwerniszula-
gen) – selbst dann, wenn sie nicht monatlich, sondern in 
größeren Zeitabständen gezahlt werden.

Entgeltunterlagen
Wie das Steuerrecht schreibt auch das Sozialversiche-
rungsrecht vor, dass alle Arbeitgeber – ausgenommen 
private Haushalte – für alle Beschäftigten Entgeltun-
terlagen (getrennt nach Kalenderjahren) in deutscher 
Sprache elektronisch führen müssen. Das elektronische 
Führen der Entgeltunterlagen ist seit 1. Januar 2022 ver-
pflichtend (Befreiung bis 31.12.2026 möglich). Diese Ver-
pflichtung gilt für alle Beschäftigten – unabhängig da-
von, ob Versicherungspflicht besteht – und dient vor 
allem dem Ziel, Fragen der Versicherungspflicht bezie-
hungsweise -freiheit und der Beitragsberechnung aktu-
ell und für die Vergangenheit problemlos klären zu 
können.

Entgeltunterlagen, die den Anforderungen nicht genü-
gen, können für den Arbeitgeber zu Nachteilen führen, 
wenn sich später nicht mehr klären lässt, ob Versiche-
rungspflicht beziehungsweise -freiheit vorlag. Nachbe-
rechnete Sozialversicherungsbeiträge gehen häufig al-
lein zulasten des Arbeitgebers, weil keine Möglichkeit 
mehr besteht, den Anteil von Beschäftigten nachzufor-
dern. Nur in Ausnahmefällen kann ein Beitragsabzug 
nach Ablauf von drei Monaten nachgeholt werden, zum 
Beispiel wenn Beschäftigte diese Beiträge allein tragen 
müssen.

Für die zeitliche Zu-
ordnung von laufen-
dem Arbeitsentgelt 
gilt das Entstehungs- 
prinzip.

Digital geführte  
Entgeltunterlagen 
sind für die elektro-
nisch unterstützte  
Betriebsprüfung – die 
sogenannte euBP –  
notwendig.
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Märzklausel
Einmalzahlungen in den Monaten Januar bis März wer-
den beitragsrechtlich dem Vorjahr zugeordnet, wenn sie 
nicht schon bei Berücksichtigung im Jahr der Zahlung 
voll beitragspflichtig sind und die oder der Beschäftigte 
auch im Vorjahr bei demselben Arbeitgeber versiche-
rungspflichtig tätig war. Einmalzahlungen mit einer 
Märzklausel sind generell mit einer Sondermeldung zu 
melden.

Nettoarbeitsentgelt
Das Nettoarbeitsentgelt ist das um Lohnsteuer und So-
zialversicherungsbeiträge verminderte Bruttoarbeits- 
entgelt.

Pauschal besteuerte Bezüge
Zulagen, Zuschläge, Zuschüsse sowie ähnliche Einnah-
men, die zusätzlich zu Löhnen oder Gehältern gezahlt 
werden, sind grundsätzlich kein Arbeitsentgelt, wenn 
der Arbeitgeber die Lohnsteuer nach einem Pauschal-
steuersatz entrichtet und die pauschale Versteuerung 
zeitnah erfolgt.

Sachbezüge
Zum Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung ge-
hören auch Sachbezüge. Hierzu zählen vor allem vom 
Arbeitgeber zur Verfügung gestellte freie Verpflegung 
sowie Unterkunft und Wohnung. Aber auch die private 
Nutzung eines Dienstfahrzeugs oder die verbilligte 
Überlassung von Waren können Sachbezüge sein.

Steuerfreie Bezüge
Der sozialversicherungsrechtliche Begriff „Arbeitsent-
gelt“ und der steuerliche Begriff „Arbeitslohn“ stimmen 
in der Praxis weitgehend überein – Abweichungen sind 

Das Expertenforum 
der AOK bietet inner-
halb von 48 Stunden 
kompetente Lösungen 
zu sozialversiche-
rungsrechtlichen 
Fragen.

Mehr dazu

Die Nutzung eines Fir-
menwagens für Fahr-
ten zwischen Woh-
nung und Arbeits- 
stätte gilt als geld-
werter Vorteil und ist 
damit beitrags- 
pflichtig.
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jedoch möglich. Steuerfreie Bezüge, wie Einmalzahlun-
gen, laufende Zulagen, Zuschläge, Zuschüsse sowie 
ähnliche Einnahmen, die zusätzlich zu Löhnen oder Ge-
hältern gezahlt werden, sind grundsätzlich kein 
Arbeitsentgelt.

Tragung der Beiträge
Im Regelfall tragen beide Seiten die Beiträge aufgrund 
einer Pflichtversicherung je zur Hälfte. Von diesem 
Grundsatz darf nicht zum Nachteil von Beschäftigten 
abgewichen werden, denn solche Vereinbarungen sind 
nichtig. Eine Besonderheit gilt unter anderem in der 
Pflegeversicherung: Kinderlose Mitglieder zahlen allein 
den Beitragszuschlag von 0,6 Prozent (» 3). Die Insol-
venzgeldumlage, die Beiträge zur Unfallversicherung 
sowie die Beiträge zur Entgeltfortzahlungsversicherung 
U1 und U2 (» 7.2) zahlt ausschließlich der Arbeitgeber. 
Für Geringverdiener (» 7.1) gilt ebenfalls eine abwei-
chende Regelung. Bei Beschäftigten mit einem Ar- 
beitsentgelt innerhalb des Übergangsbereichs gilt ein 
rechnerisch vermindertes Arbeitsentgelt für die Bei-
tragsberechnung. Dadurch profitieren insbesondere die 
Beschäftigten von verringerten Sozialversicherungs- 
beiträgen.

Zahlung der Beiträge
Die Beiträge der Versicherungspflichtigen zahlt grund-
sätzlich der Arbeitgeber, und zwar auch die Arbeitneh-
meranteile. So zahlt der Arbeitgeber auch den Beitrags-
zuschlag für Kinderlose in der sozialen Pflegeversiche- 
rung und den höheren Arbeitnehmeranteil in der ge-
setzlichen Krankenversicherung an die Einzugsstelle 
(Krankenkasse). Dagegen bleibt eine freiwillig versi-
cherte Person für die Zahlung der Kranken- und Pflege-
versicherungsbeiträge verantwortlich, selbst wenn ihr 
Arbeitgeber die Überweisung an die Krankenkasse 
vornimmt.

Der Bankeinzug er-
spart Kosten und 
Terminüberwachung.
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7.2	Entgeltfortzahlung

Fragen und Antworten zur Entgeltfortzahlung spielen in 
den Beziehungen zwischen Arbeitgeber und den Kran-
kenkassen eine ganz erhebliche Rolle. Das Ziel der wirt-
schaftlichen Sicherung der Beschäftigten bei Arbeitsun-
fähigkeit ist nur dann erreichbar, wenn der Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung einheitlich beurteilt wird. 

Anspruch auf Entgeltfortzahlung
Werden Beschäftigte durch die Arbeitsunfähigkeit in-
folge unverschuldeter Krankheit beziehungsweise in-
folge Sterilisation oder Schwangerschaftsabbruchs so-
wie unter bestimmten Voraussetzungen während einer 
Vorsorge- beziehungsweise Rehabilitationsmaßnahme 
an ihrer Arbeitsleistung gehindert, besteht ein Entgelt-
fortzahlungsanspruch. Dieser Anspruch besteht dem 
Grund nach vom Beginn der Arbeitsunfähigkeit an, bei 
neu begründeten Arbeitsverhältnissen jedoch erst nach 
vierwöchiger ununterbrochener Dauer des Arbeitsver-
hältnisses. Während dieser Zeit bleibt der oder die er-
krankte Beschäftigte allerdings nicht ohne finanzielle 
Absicherung, sondern erhält Krankengeld von der Kran-
kenkasse. Nach Ablauf von vier Wochen besteht dann 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung bis zur Dauer von 
sechs Wochen. 

Beschäftigte erhalten auch dann sechs Wochen Ent-
geltfortzahlung, wenn sie durch Lebendorganspende 
arbeitsunfähig werden. Der Arbeitgeber erhält von der 
Krankenkasse der Person, die das Organ bekommt, die 
entstehenden Aufwendungen in vollem Umfang erstat-
tet. Diese Erstattung erfolgt außerhalb des 
Umlageverfahrens.

Mit dem E-Paper „Ent-
geltfortzahlung und 
Ausgleichsverfahren“ 
der Reihe „gesundes 
unternehmen“ erhal-
ten Sie einen guten 
Überblick.

Mehr dazu

Nähere Informationen 
zum elektronischen 
Verfahren für die Ar-
beitsunfähigkeitsbe-
scheinigungen – das 
sogenannte eAU-Ver-
fahren – finden Sie 
hier

Mehr dazu
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Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen bei Krank-
heit und Mutterschaft
Unternehmen, die regelmäßig nicht mehr als 30 Mitar-
beitende beschäftigen, nehmen an der Entgeltfortzah-
lungsversicherung für Aufwendungen bei Krankheit (Um-
lage U1) kraft Gesetzes teil. Dabei werden Beschäftigte 
aus allen Betrieben und Betriebsteilen eines identischen 
Firmeninhabers oder einer identischen Firmeninhaberin 
berücksichtigt. Das gilt auch, wenn die Betriebe in unter-
schiedlichen Rechtsformen, aber ausschließlich als Perso-
nengesellschaften geführt werden. In diesem Fall sind 
alle Beschäftigten anzurechnen. 

Im Fall der Entgeltfortzahlung wegen Krankheit erstat-
ten die Krankenkassen bis zu 80 Prozent der fortgezahl-
ten Bezüge an den Arbeitgeber. Zu den erstattungsfähi-
gen Aufwendungen bei der Umlage U1 können auch die 
auf die Arbeitsentgelte entfallenden Arbeitgeberanteile 
am Gesamtsozialversicherungsbeitrag gehören. Die ge-
leisteten Entgeltfortzahlungen sind für alle Beschäftig-
ten und Auszubildenden erstattungsfähig. Die Kranken-
kasse, bei der die Beschäftigten oder Auszubildenden 
jeweils versichert sind, führt die Entgeltfortzahlungs-
versicherung durch. Für geringfügig Beschäftigte ist die 
Minijob-Zentrale zuständig. 

Unabhängig von ihrer Beschäftigtenzahl nehmen am 
Ausgleich der Aufwendungen bei Mutterschaft (U2) alle 
Unternehmen teil. Die Aufwendungen des Arbeitgebers 
für den gezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld 
werden zu 100 Prozent erstattet. Auch das im Fall von 
Beschäftigungsverboten außerhalb der Schutzfrist ge-
zahlte Arbeitsentgelt sowie die Arbeitgeberanteile am 
GSV-Beitrag für das fortgezahlte Arbeitsentgelt werden 
erstattet. Der Erstattungsanspruch entsteht erst dann, 
wenn das zugrunde liegende Arbeitsentgelt gezahlt 

Die Feststellung über 
die Teilnahme am 
Ausgleichsverfahren 
U1 beruht auf der Be-
schäftigtenzahl des 
vorausgegangenen 
Kalenderjahres und 
gilt für das gesamte 
aktuelle Kalender-
jahr. Weitere Informa-
tionen bietet der 
Umlagepflichtrechner.

Mehr dazu
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wurde. Der Arbeitgeber kann für seine Erstattungsan-
sprüche Zwischenabrechnungen vornehmen. Er braucht 
nicht das Ende des Zeitraums der gesamten Entgelt-
fortzahlung abzuwarten. Das elektronische Verfahren 
ist für den Erstattungsantrag vorgeschrieben.

Dauer der Entgeltfortzahlung
Die gesetzliche Anspruchsdauer für die Entgeltfortzah-
lung beträgt sechs Wochen. Der Tag des Eintritts der 
Arbeitsunfähigkeit zählt grundsätzlich nicht mit. Fällt 
allerdings die Arbeitsleistung am ersten Tag der Ar-
beitsunfähigkeit in vollem Umfang aus, kann der Arbeit-
geber diesen Tag in die sechswöchige Frist einbeziehen.

Finanzierung der Entgeltfortzahlungsversicherung
Die Mittel für den Ausgleich der Arbeitgeberaufwendun-
gen werden durch Umlagen (U1 und U2) von den betei-
ligten Arbeitgebern aufgebracht. Die Beschäftigten 
werden nicht an der Umlage beteiligt. Grundlage für die 
Berechnung der Umlage ist das rentenversicherungs-
pflichtige Arbeitsentgelt der Beschäftigten (ohne Ein-
malzahlung). Bei der U1 sind Entgelte für Beschäftigte, 
deren Beschäftigungsverhältnis bis zu vier Wochen be-
steht, nicht umlagepflichtig. In die Berechnung zur Um-
lage U2 werden ausdrücklich auch die Entgelte der 
männlichen Beschäftigten einbezogen.

Höhe der Entgeltfortzahlung 
Für die Höhe der Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfähig-
keit wegen Krankheit oder Teilnahme an einer medizini-
schen Vorsorge- oder Rehabilitationsmaßnahme gilt 
das Entgeltausfallprinzip. Der Arbeitgeber zahlt also 
während der Arbeitsunfähigkeit für längstens sechs 
Wochen das Arbeitsentgelt weiter, das Beschäftigte in 
dieser Zeit erzielt hätten, wenn sie arbeitsfähig geblie-
ben wären.

Der Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung be-
ginnt mit dem ersten 
vollständig ausgefal-
lenen Arbeitstag und 
endet spätestens 
nach sechs Wochen.

Mutterschaftsauf-
wendungen (U2): Er
stattung erfolgt im-
mer zu 100 Prozent. 
Die Höhe der Erstat-
tung bei Krankheits-
aufwendungen (U1) ist 
in der Satzung der je-
weiligen Kranken-
kasse geregelt.

Weitere Details zur 
Entgeltfortzahlung 
und zum Ausgleichs-
verfahren finden Sie 
hier

Mehr dazu
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7.3	 Meldungen

In den vergangenen Jahren wurde das Meldeverfahren 
zunehmend vereinfacht. Meldungen und Beitragsnach-
weise sind ausschließlich elektronisch zu übermitteln 
und können mittels eines zertifizierten Entgeltabrech-
nungsprogramms oder einer maschinellen Ausfüllhilfe 
(zum Beispiel SV-Meldeportal) erstellt werden.

Abmeldung
Eine Abmeldung ist unter anderem erforderlich, wenn 
zum Beispiel eine versicherungspflichtige 
Beschäftigung

•	 in eine versicherungsfreie Beschäftigung umgewan-
delt wird oder

•	 bei Unterbrechung der Entgeltzahlung von mindes-
tens einem Monat fortbesteht.

Dies gilt auch bei:

•	 Änderungen im Beschäftigungs- oder Ver
sicherungsverhältnis, die eine Änderung der Beitrags-
gruppe bewirken

•	 Wechsel der Krankenkasse

•	 Wechsel von der Ausbildung in die Beschäftigung

Änderung und Stornierung
Bei einer Namensänderung oder einem Wechsel der 
Staatsangehörigkeit übermitteln die Meldebehörden die 
Einwohnermeldedaten der Datenstelle der Rentenver- 
sicherungsträger (DSRV). Die DSRV leitet diese dann 
taggleich an die zuständige Einzugsstelle weiter. Des-
halb sind diese Sachverhalte nicht mehr gesondert zu 
melden. Es reicht die nächste Ab- oder Jahresmeldung. 
War eine Meldung fehlerhaft oder nicht zu erstatten, ist 
diese Meldung immer zu stornieren.

Meldungen und Bei-
tragsnachweise müs-
sen durch gesicherte 
und verschlüsselte 
Datenübertragung 
aus systemgeprüften 
Programmen oder mit-
tels zugelassener 
Ausfüllhilfen abgege-
ben werden.
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Anmeldung
Eine Anmeldung ist beispielsweise aufgrund der folgen-
den Anlässe zu erstellen:

•	 Beginn einer versicherungspflichtigen Beschäftigung

•	 Veränderungen im Beschäftigungs- oder Versiche-
rungsverhältnis, die eine Änderung der Beitrags-
gruppe bewirken

•	 Wechsel der Krankenkasse

•	 Wechsel von der Ausbildung in die Beschäftigung 

Geringfügige Beschäftigung
Für geringfügig Beschäftigte gelten keine besonderen 
Regelungen im Melderecht. Es sind grundsätzlich die 
gleichen Meldungen zu erstatten wie für versicherungs-
pflichtige Beschäftigte. 

Die Minijob-Zentrale ist hierfür immer die zuständige 
Einzugsstelle. Das gilt unabhängig davon, wo die oder 
der Minijobbende krankenversichert ist.

Haushaltsscheck
Die Meldungen für geringfügig entlohnt Beschäftigte in 
Privathaushalten sind nur per Haushaltsscheck abzu-
geben. Deren Beiträge werden für die Monate Januar 
bis Juni am 31. Juli beziehungsweise für die Monate Juli 
bis Dezember am 31. Januar des Folgejahrs fällig und im 
Lastschriftverfahren eingezogen. Der Haushaltsscheck 
ist im Internet unter minijob-zentrale.de erhältlich. Er-
hält die Haushaltshilfe kein monatlich gleichbleibendes 
Arbeitsentgelt, reicht der Arbeitgeber bis zu sechsmal 
pro Kalenderhalbjahr einen Haushaltsscheck ein. Um 
diesen Aufwand zu minimieren, hat die Minijob-Zentrale 
als Zusatzangebot einen Halbjahresscheck entwickelt. 
Die Nutzung ist freiwillig. 

Anhand des Haus-
haltsschecks berech-
net die Minijob- 
Zentrale 

•	die pauschalen 
Beiträge zur Kran-
ken- und Renten- 
versicherung, 

•	die Beiträge zur Un-
fallversicherung 
sowie 

•	die Pauschsteuer und 
die Umlagebeträge 
nach dem Aufwen- 
dungsausgleichsge-
setz.
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Jahresmeldungen
Arbeitgeber haben jeweils mit der ersten folgenden Lohn-  
oder Gehaltsabrechnung, spätestens bis zum 15. Feb-
ruar des Folgejahrs (2026: 16. Februar), für die Beschäf-
tigten eine Jahresmeldung zu erstatten, die am 31. De-
zember eines Jahres im Unternehmen beschäftigt sind. 

Zudem muss bis zum 16. Februar des Folgejahrs eine UV-
Jahresmeldung für alle im Vorjahr Beschäftigten abge-
geben werden. 

GKV-Monatsmeldung
Bei Vorliegen einer versicherungspflichtigen Mehrfach-
beschäftigung prüft die Krankenkasse auf Grundlage 
der eingegangenen Entgeltmeldungen, ob die in dem 
sich überschneidenden Meldezeitraum erzielten Ar-
beitsentgelte in der Summe eine Beitragsbemessungs-
grenze überschreiten. Soweit die Krankenkasse bei die-
ser Prüfung nicht ausschließen kann, dass aufgrund der 
versicherungspflichtigen Mehrfachbeschäftigung die 
Beitragsbemessungsgrenze in der Krankenversicherung 
überschritten wurde, fordert sie den Arbeitgeber auf, für 
den zu beurteilenden Zeitraum GKV-Monatsmeldungen 
abzugeben. 

Sofortmeldungen
Arbeitgeber bestimmter Branchen (zum Beispiel Bauge-
werbe) müssen Sofortmeldungen erstatten, wenn sie 
neue Mitarbeitende beschäftigen. Gemeldet wird der Tag 
des Beginns des Beschäftigungsverhältnisses, und zwar 
bis zu dessen Aufnahme. Durch die Sofortmeldung will der 
Gesetzgeber verhindern, dass Beschäftigungen zunächst 
nicht gemeldet werden, und so Schwarzarbeit und ille- 
gale Beschäftigung eindämmen. Erkennt die Vergabe-
stelle für die Betriebsnummern am Branchenschlüssel, 
dass der Arbeitgeber zur Abgabe einer Sofortmeldung 
verpflichtet ist, weist sie ihn darauf hin.

Einen guten Überblick 
zum Thema Meldever-
fahren erhalten Sie 
hier

Mehr dazu
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7.4	Versicherung

Die Frage, ob Versicherungspflicht oder Versicherungs-
freiheit in der Sozialversicherung vorliegt, ist von zen
traler Bedeutung. Hiervon ist abhängig, ob Leistungsan-
sprüche bestehen, ob Beiträge fällig werden und ob 
Meldungen zu erstatten sind.

Arbeitnehmerstatus
Arbeitnehmerstatus hat, wer in persönlicher Abhängig-
keit beschäftigt ist. Generell ist ein Arbeitnehmer oder 
eine Arbeitnehmerin versichert, wenn eine Beschäfti-
gung gegen Arbeitsentgelt besteht. Aus der Versiche-
rungspflicht entsteht die Beitragspflicht.

Beginn der Versicherungspflicht
Da die Versicherungspflicht an die Beschäftigung an-
knüpft, ist ihr Eintritt an den Beginn des Beschäfti-
gungsverhältnisses gebunden. Dies muss nicht immer 
der Zeitpunkt der tatsächlichen Arbeitsaufnahme sein. 
In Ausnahmefällen kann die Versicherungspflicht schon 
vorher beginnen.

Beschäftigung
Die Versicherungspflicht knüpft an die entgeltliche Be-
schäftigung an. Beschäftigung ist die nicht selbststän-
dige Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis. 
Wird somit nach arbeitsrechtlichen Grundsätzen ein Ar-
beitsverhältnis bejaht, liegt sozialversicherungsrecht-
lich zugleich eine Beschäftigung vor.

Bezahlter Urlaub
Während eines Urlaubs besteht ohne Rücksicht auf 
seine Dauer die Versicherungspflicht fort, wenn in dieser 
Zeit Arbeitsentgelt weitergezahlt wird.

In dem E-Paper „Be-
schäftigung und Sozi-
alversicherung“ aus 
der Reihe „gesundes 
unternehmen“ erhal-
ten Sie ausführliche 
Informationen zu die-
sen Themen.

Mehr dazu

Versicherungspflicht 
tritt grundsätzlich 
mit dem Beginn der 
Beschäftigung ein.
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Ende der Versicherungspflicht
Das Beschäftigungsverhältnis und damit die Versiche-
rungspflicht enden grundsätzlich mit der Aufgabe der 
Beschäftigung. Dabei stimmen letzter Arbeitstag und 
Ende des Arbeitsverhältnisses im Regelfall überein. 
Häufig vereinbaren Arbeitgeber und Beschäftigte unwi-
derruflich den Verzicht auf die weitere Arbeitsleistung 
unter Weiterzahlung der vollen Bezüge vor dem vertrag-
lichen Ende der Beschäftigung. Dennoch endet unter be-
stimmten Voraussetzungen die Mitgliedschaft erst mit 
dem arbeitsrechtlichen Ende der Beschäftigung.

Familienangehörige
Die Beschäftigung von Familienangehörigen schließt 
die Annahme eines versicherungspflichtigen Beschäfti-
gungsverhältnisses nicht grundsätzlich aus. Allerdings 
ist Voraussetzung, dass tatsächlich ein abhängiges Be-
schäftigungsverhältnis und nicht lediglich familien-
hafte Mithilfe vorliegt. Die oder der Familienangehörige 
muss anstelle einer sonst einzustellenden Person tätig 
sein und es muss tatsächlich eine Vergütung der Ar-
beitsleistung fließen. In Zweifelsfällen entscheidet die 
Clearingstelle der DRV, ob Versicherungspflicht vorliegt.

Freiwillige Versicherung
Von der Pflichtversicherung Beschäftigter gibt es zwar 
Ausnahmen, damit ist aber der Zugang zur gesetzlichen 
Kranken- und Rentenversicherung nicht ausgeschlos-
sen. Die gesetzlichen Krankenkassen ermöglichen in 
vielen Fällen eine freiwillige Krankenversicherung. Hier 
sind Fristen für den Antrag zu beachten. Sprechen Sie 
daher rechtzeitig mit Ihrer AOK über Ihren Krankenver- 
sicherungsschutz.

Minijobs 
Eine kurzfristige und damit versicherungsfreie Beschäf-
tigung liegt vor, wenn sie im Lauf eines Kalenderjahrs 

Vom Vorliegen einer 
Beschäftigung ist 
auch dann auszuge-
hen, wenn die Arbeits-
vertragsparteien im 
gegenseitigen Einver-
nehmen unwiderruf-
lich auf die vertrag-
lich geschuldete 
Arbeitsleistung ver-
zichten (etwa durch 
einen Aufhebungs- 
vertrag).
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auf nicht mehr als drei Monate oder 70 Arbeitstage be-
grenzt ist und nicht berufsmäßig ausgeübt wird. Für 
Saisonarbeit in der Landwirtschaft gilt seit 2026 eine 
Zeitgrenze von 15 Wochen beziehungsweise 90 Arbeits-
tagen. Auf die Höhe des Arbeitsentgelts kommt es dabei 
nicht an. Ebenfalls versicherungsfrei (in der Rentenver
sicherung auf Antrag) ist eine geringfügig entlohnte 
Beschäftigung, in der das regelmäßige Arbeitsentgelt 
bundesweit bis 603 Euro im Monat beträgt. Mehrere 
geringfügig entlohnte Beschäftigungen werden zusam-
mengerechnet. Übersteigen dabei die Entgelte zusam-
men die Minijobgrenze, tritt für sämtliche Beschäfti
gungen Sozialversicherungspflicht ein. Neben einer 
versicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung kann im-
mer nur ein Minijob versicherungsfrei ausgeübt werden.

Alle weiteren Minijobs werden mit der Hauptbeschäfti-
gung zusammengerechnet und sind demzufolge versi-
cherungspflichtig (Ausnahme: Arbeitslosenversiche-
rung). Ist eine geringfügig entlohnte Beschäftigung 
krankenversicherungsfrei, zahlt der Arbeitgeber als Bei-
trag 13 Prozent des Arbeitsentgelts zur Krankenversi-
cherung sowie 2 Prozent als Pauschsteuer. Besteht 
Rentenversicherungspflicht, zahlen die Arbeitgeber 
15 Prozent, die Beschäftigten 3,6 Prozent des Arbeits-
entgelts zur Rentenversicherung. 

Wird eine Hilfskraft im Privathaushalt beschäftigt, sind 
nur jeweils 5 Prozent zur Kranken- und Rentenversiche-
rung sowie 2 Prozent als Pauschsteuer zu entrichten. Im 
Fall von Rentenversicherungspflicht zahlen die Arbeit-
geber 5 Prozent, die Beschäftigten 13,6 Prozent des Ent-
gelts zur Rentenversicherung. Die Beiträge sind an die 
Minijob-Zentrale abzuführen. 

Nähere Informationen 
zu Minijobs finden Sie 
hier

Mehr dazu

Der praktische Mini-
job- und Übergangs-
bereichsrechner 2026 
ermittelt die aktuel-
len Sozialversiche-
rungsbeiträge für ge-
ringfügige Beschäfti- 
gungen bis 603 Euro 
und Tätigkeiten im 
Übergangsbereich 
(Midijobs).

Mehr dazu

Sozialversicherung für Gründende und Selbstständige  
Lexikon

https://www.aok.de/fk/sozialversicherung/minijobs/ueberblick-minijobs/?cid=sv-gruendende-e-paper
https://www.aok.de/fk/tools/rechner/minijob-und-uebergangsbereichsrechner/?cid=sv-gruendende-e-paper


Der pauschale Beitrag begründet in der Krankenversi-
cherung keinen eigenständigen Leistungsanspruch. Er 
entfällt für die nicht gesetzlich krankenversicherten Be-
schäftigten. Dagegen entstehen durch die Pflichtbei-
träge zur Rentenversicherung alle üblichen Leistungs-
ansprüche. Als Mindestbeitragsbemessungsgrundlage 
gilt bei Rentenversicherungspflicht ein Monatsentgelt 
von 175 Euro.

Wenn Beschäftigte auf die Rentenversicherungspflicht 
verzichten wollen, haben sie dies gegenüber dem Ar-
beitgeber schriftlich zu erklären. Die Erklärung bleibt 
für die Beschäftigungsdauer bindend. Beschäftigte zah-
len dann keinen Beitrag, nur der Arbeitgeber entrichtet 
den Pauschalbeitrag. 

Hauptberuflich selbstständige Tätigkeit
Personen, die neben ihrer Beschäftigung eine hauptbe-
ruflich selbstständige Erwerbstätigkeit ausüben, sind 
von der Kranken- und Pflegeversicherungspflicht aus-
geschlossen. Sie brauchen aber in der Regel nicht auf 
den Schutz durch die gesetzliche Krankenversicherung 
zu verzichten – in vielen Fällen ist eine freiwillige Kran-
kenversicherung möglich.

Jahresarbeitsentgelt
Beschäftigte sind nur dann krankenversicherungs-
pflichtig, wenn ihr regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt 
77.400 Euro bundesweit nicht übersteigt. Für diejenigen, 
die am 31. Dezember 2002 als Beschäftigte privat kran-
kenversichert waren, gilt abweichend eine JAEG von 
69.750 Euro. Renten- und Arbeitslosenversicherungs-
pflicht bestehen dagegen ohne Rücksicht auf die Höhe 
des Arbeitsentgelts.

Die Verzichtserklä-
rung auf die Renten-
versicherungspflicht 
gehört als Nachweis 
unbedingt zu den 
Entgeltunterlagen.
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Obligatorische Anschlussversicherung
Endet eine Versicherungspflicht in der Krankenversiche-
rung, setzt sich das Versicherungsverhältnis bei der bis-
herigen Krankenkasse nahtlos als verpflichtende frei-
willige Versicherung fort, wenn sich keine andere 
Versicherung unmittelbar anschließt. Die Krankenkasse 
hat das Mitglied hierauf hinzuweisen und für diese Ver-
sicherung Beiträge zu berechnen. Weist das Mitglied in-
nerhalb von zwei Wochen nach Mitteilung der Kranken-
kasse eine andere nahtlose Absicherung im Krankheits- 
fall nach, wird die Anschlussversicherung storniert. Ent-
steht nach Ende einer Versicherungspflicht eine Unter-
brechung von weniger als einem Monat, tritt anstelle 
der Anschlussversicherung der sonst übliche nachge-
hende Leistungsanspruch ein, wenn die Voraussetzun-
gen hierfür erfüllt sind. 

Studierende
Beschäftigungen, die neben dem Studium an einer 
Hochschule oder einer der fachlichen Ausbildung die-
nenden Schule (Fachschule) ausgeübt werden, sind ver-
sicherungsfrei in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslo-
senversicherung, wenn die wöchentliche Arbeitszeit 
insgesamt maximal 20 Stunden beträgt. 

Die Höhe des Arbeitsentgelts ist für die Versicherungs-
freiheit unbedeutend. In Einzelfällen – insbesondere bei 
Beschäftigungen, die an Wochenenden oder in den 
Abend- und Nachtstunden ausgeübt werden – kommt 
Versicherungsfreiheit in der Kranken-, Pflege- und Ar-
beitslosenversicherung auch bei einer befristeten län-
geren Wochenarbeitszeit in Betracht. Weitere Beson-
derheiten gelten für Beschäftigungen während der 
Semesterferien, aber auch für befristete Beschäftigun-
gen während der Vorlesungszeit.

Nähere Informationen  
zu Werkstudenten  
finden Sie im AOK- 
Arbeitgeberportal.

Mehr dazu
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Versicherungsfreiheit
Bestimmte Personengruppen hat der Gesetzgeber von 
der Versicherungspflicht in allen oder einzelnen Versi-
cherungszweigen ausgenommen. In der Krankenversi-
cherung gehören hierzu unter anderem geringfügig Be-
schäftigte sowie Beschäftigte, deren regelmäßiges 
Jahresarbeitsentgelt die Versicherungspflichtgrenze(n) 
übersteigt. Die Versicherungsfreiheit tritt – wie die Ver-
sicherungspflicht – kraft Gesetzes ein, wenn die hierfür 
geforderten Voraussetzungen erfüllt werden.

Versicherungspflicht
In der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversi-
cherung wird der zu versichernde Personenkreis im We-
sentlichen nach dem Prinzip der Pflichtversicherung er-
fasst. Die Versicherung tritt also automatisch ein, wenn 
die durch das Gesetz bestimmten objektiven Merkmale 
vorhanden sind, unabhängig von irgendwelchen Form-
vorschriften oder dem Willen der Beteiligten. Enthalten 
Arbeitsverträge oder andere Verträge gegebenenfalls 
Regelungen, die die Tatsachen von Versicherungspflicht 
bewusst verschleiern, sind diese Verträge nichtig. Die 
Frage, ob Versicherungspflicht oder -freiheit vorliegt, ist 
für alle Versicherungszweige getrennt zu prüfen. Aller-
dings stimmt eine Reihe der Vorschriften in den einzel-
nen Versicherungszweigen überein, sodass eine einheit-
liche Beurteilung der Versicherungspflicht möglich ist.

7.5	Arbeitsrecht

Nachfolgend wird auf einige Grundsätze, unter anderem 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs, hingewiesen, die bei ei-
ner Existenzgründung von Bedeutung sind.

Arbeitnehmervertretung
In Betrieben mit in der Regel mindestens fünf ständigen 
wahlberechtigten Beschäftigten, von denen drei wähl- 

Nähere Informationen 
zu den Voraussetzun-
gen für die Sozialversi-
cherungspflicht finden 
Sie in dem E-Paper 
„Beschäftigung und 
Sozialversicherung“ 
der Reihe „gesundes 
unternehmen“.

Mehr dazu
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bar sind, werden Betriebsräte gewählt. Einzelheiten 
ergeben sich vor allem aus dem Betriebsverfassungs
gesetz: zu Zusammensetzung, Wahl, Amtszeit und Ge-
schäftsführung des Betriebsrats, zur Betriebsversamm-
lung sowie zu Mitwirkung und Mitbestimmung der 
Beschäftigten.

Auszubildende
Die Berufsausbildung hat nach dem Berufsbildungsge-
setz eine breit angelegte berufliche Grundbildung und 
die für die Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tä-
tigkeit notwendigen fachlichen Fertigkeiten und Kennt-
nisse in einem geordneten Ausbildungsgang zu vermit-
teln. Sie muss ferner den Erwerb der erforderlichen 
Berufserfahrungen ermöglichen. Wer jemanden zur Be-
rufsausbildung einstellt, hat mit dieser Person einen Be-
rufsausbildungsvertrag zu schließen. Zu beachten sind 
vielfältige Regelungen

•	 zur Begründung und zum Inhalt des Berufsausbil-
dungsverhältnisses (Pflichten des ausbildenden Be-
triebs, Pflichten und Vergütung der Auszubildenden), 
zu Beginn und Beendigung des Berufsausbildungsver-
hältnisses, zur Berechtigung zum Einstellen und Aus-
bilden sowie zum Prüfungswesen,

•	 aber auch Besonderheiten der Berufsausbildung im 
Handwerk, in anderen Gewerbezweigen, in Rechtsan-
walts-, Patentanwalts- und Notariatspraxen, von 
Azubis in wirtschafts- und steuerberatenden Berufen 
sowie von Arzt-, Zahnarzt- und Apothekenhelfern und 
-helferinnen. 

Befristete Arbeitsverträge
Die Befristung eines Arbeitsvertrags ohne besonderen 
Grund ist bei Neueinstellungen bis zu einer Dauer von 
zwei Jahren möglich. Bis zur Gesamtdauer von zwei 

Für Auszubildende gilt 
nicht der allgemeine 
Mindestlohn, sondern 
eine Mindestausbil-
dungsvergütung. Nä-
here Informationen 
dazu finden Sie im E-
Paper „Erfolgreich aus-
bilden“ der Reihe „ge-
sundes unternehmen“.

Mehr dazu
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Jahren ist auch die höchstens dreimalige Verlängerung 
eines befristeten Arbeitsvertrags zulässig. Bei Existenz-
gründung dürfen ohne Sachgrund befristete Arbeits- 
verträge bis zur Dauer von vier Jahren abgeschlossen 
werden. Im Rahmen der Initiative „50plus“ können äl-
tere Beschäftigte bis zu fünf Jahre ohne sachlichen 
Grund befristet eingestellt werden.

Benachteiligung
Mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
sollen Benachteiligungen – zum Beispiel wegen Behin-
derung oder ethnischer Herkunft, aber auch wegen Ge-
schlechts oder Alters – verhindert oder beseitigt wer-
den. So darf der Arbeitgeber Mitarbeitende bei einer 
Vereinbarung oder einer Maßnahme, insbesondere bei 
der Begründung des Arbeitsverhältnisses, beim berufli-
chen Aufstieg, bei einer Weisung oder einer Kündigung, 
zum Beispiel nicht wegen des Geschlechts benachteili-
gen. Eine unterschiedliche Behandlung wegen des Ge-
schlechts ist jedoch zulässig, soweit eine Vereinbarung 
oder eine Maßnahme die Art der auszuübenden Tätig-
keit zum Gegenstand hat und ein bestimmtes Ge-
schlecht unverzichtbare Voraussetzung für diese Tätig-
keit ist. 

Auch darf für gleiche oder für gleichwertige Arbeit nicht 
wegen des Geschlechts eine andere, insbesondere ge-
ringere Vergütung vereinbart werden. Die Vereinbarung 
einer geringeren Vergütung im Vergleich zu anderen Ge-
schlechtern wird nicht dadurch gerechtfertigt, dass für 
Beschäftigte wegen ihres Geschlechts besondere 
Schutzvorschriften gelten. Ebenso ist es unzulässig, 
Teilzeitbeschäftigte wegen der Teilzeitarbeit gegen-
über Vollzeitbeschäftigten unterschiedlich zu behan-
deln – es sei denn, dass sachliche Gründe eine unter-
schiedliche Behandlung rechtfertigen.

Ein umfangreiches Le-
xikon, alle wesentli-
chen Gesetze, Verord-
nungen, Vorschriften 
und Urteile zur Sozial-
versicherung, zum Ar-
beits- und zum Steu-
errecht finden Sie in 
der Rechtsdatenbank.

Mehr dazu
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Inhaberwechsel
Geht ein Betrieb oder Betriebsteil durch Rechtsgeschäft 
auf einen anderen Inhaber oder eine andere Inhaberin 
über, tritt dieser zum Zeitpunkt des Übergangs in die 
Rechte und Pflichten der bestehenden Arbeitsverhält-
nisse ein. Sind diese durch Rechtsnormen eines Tarifver-
trags oder durch eine Betriebsvereinbarung geregelt, 
werden sie Inhalt des Arbeitsverhältnisses zwischen 
dem neuen Inhaber oder der neuen Inhaberin und den 
Beschäftigten und dürfen nicht vor Ablauf eines Jahres 
nach dem Zeitpunkt des Übergangs zum Nachteil der 
Beschäftigten geändert werden. Ausnahme: Die Rechte 
und Pflichten bei dem neuen Inhaber oder der neuen 
Inhaberin werden durch Rechtsnormen eines anderen 
Tarifvertrags oder durch eine andere Betriebsvereinba-
rung geregelt.

Vor Ablauf der erwähnten Frist können die Rechte und 
Pflichten geändert werden, wenn zum Beispiel der Tarif-
vertrag oder die Betriebsvereinbarung nicht mehr gilt. 
Aber auch bei fehlender beiderseitiger Tarifgebunden-
heit kann im Geltungsbereich eines anderen Tarifver-
trags dessen Anwendung zwischen dem neuen Inhaber 
beziehungsweise der neuen Inhaberin und den Beschäf-
tigten vereinbart werden. Der bisherige Arbeitgeber 
haftet neben dem neuen Inhaber oder der neuen Inha-
berin für Verpflichtungen im Sinne der vorigen Aussagen 
als Gesamtschuldner, soweit sie vor dem Zeitpunkt des 
Übergangs entstanden sind und vor Ablauf von einem 
Jahr nach diesem Zeitpunkt fällig werden. Werden sol-
che Verpflichtungen erst nach dem Zeitpunkt des Über-
gangs fällig, haftet der bisherige Arbeitgeber für sie je-
doch nur in dem Umfang, der dem im Zeitpunkt des 
Übergangs abgelaufenen Teil ihres Bemessungszeit-
raums entspricht. Dies gilt nicht, wenn eine juristische 
Person oder eine Personengesellschaft durch Umwand-
lung erlischt.
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Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses von Beschäftig-
ten durch den bisherigen Arbeitgeber oder durch den 
neuen Inhaber oder die neue Inhaberin wegen des Über-
gangs eines Betriebs oder eines Betriebsteils ist unwirk-
sam. Das Recht zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
aus anderen Gründen bleibt unberührt.

Kündigungsschutz
Das Kündigungsschutzgesetz befasst sich vorrangig 
mit folgenden Aspekten:

•	 Sozial ungerechtfertigte Kündigungen

•	 Änderungskündigungen

•	 Kündigungseinspruch und Anrufung des 
Arbeitsgerichts

•	 Wirksamwerden der Kündigung

•	 Wiederherstellung der früheren Arbeitsbedingungen

•	 Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch Urteil des 
Gerichts und Abfindung der Beschäftigten

•	 Verhältnis zu sonstigen Kündigungen

•	 Kündigungsschutz im Rahmen der Betriebsverfassung

•	 Anzeigepflichtige Entlassungen

In Unternehmen mit nicht mehr als zehn Beschäftigten 
findet das Kündigungsschutzgesetz keine Anwendung. 
Allerdings dürfen auch hier Kündigungen nicht willkür-
lich ausgesprochen werden.

Mindestlohn
In Deutschland gilt ein gesetzlich festgelegter Mindest-
lohn. Er beträgt seit dem 1. Januar 2026 13,90 Euro je 
Zeitstunde. Anspruch darauf haben grundsätzlich alle 
volljährigen Beschäftigten mit Ausnahmen. Die sozial-
versicherungsrechtliche Behandlung ist gleichgültig für 

Zum 1. Januar 2026  
ist der allgemeine 
Mindestlohn von  
12,82 Euro auf  
13,90 Euro gestiegen.
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die Frage, ob ein Anspruch auf Mindestlohn besteht. Da-
her haben auch geringfügig Beschäftigte, Werkstuden-
ten und Teilzeitkräfte aller Art einen Anspruch auf den 
gesetzlichen Mindestlohn. Bei Personen im Praktikum 
ist danach zu unterscheiden, welcher Art das Praktikum 
ist und wie lange es dauert. Eine Person im Praktikum, 
die nach Abschluss einer Berufsausbildung, insbeson-
dere einer Hochschulausbildung, dieses „freiwillig“ leis-
tet, hat Arbeitnehmerstatus und Anspruch auf den 
Mindestlohn.

Schwerbehinderte Menschen
Arbeitgeber, die über mehr als 20 Arbeitsplätze in ihrem 
Unternehmen verfügen, müssen auf mindestens 5 Pro-
zent der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen im 
Sinne des SGB IX beschäftigen. Unter Arbeitsplatz ver-
steht man dabei insoweit jede Stelle, auf der Beschäf-
tigte sowie Auszubildende und andere zu ihrer berufli-
chen Bildung Eingestellte beschäftigt sind. Erfüllt der 
Arbeitgeber diese Pflicht nicht, ist je Monat und unbe-
setzten Pflichtplatz eine Ausgleichsabgabe abzuführen. 
Die Ausgleichsabgabe beträgt je nicht besetzten Ar-
beitsplatz bei einer jährlich durchschnittlichen Beschäf- 
tigungsquote

•	 von 3 Prozent bis unter 5 Prozent 155 Euro im Monat,

•	 von 2 bis unter 3 Prozent 275 Euro im Monat,

•	 von mehr als 0 bis unter 2 Prozent 405 Euro im Monat,

•	 von 0 Prozent 815 Euro im Monat.

Für „Kleinbetriebe“ (weniger als 60 Arbeitsplätze) gibt 
es Sonderregelungen. Arbeitgeber haben die Pflicht, je-
des Jahr bis spätestens 31. März für das vergangene 
Kalenderjahr ihre Beschäftigungsverhältnisse der für 
den Sitz zuständigen Agentur für Arbeit anzuzeigen.

Für die Ausbildung 
und Beschäftigung 
von schwerbehinder-
ten Menschen können 
Arbeitgeber finanzi-
elle Hilfen bei der 
Agentur für Arbeit 
beantragen.

Bei weniger als 
20 Arbeitsplätzen 
fällt keine Aus-
gleichsabgabe an.
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Die Ausgleichsabgabe ist bis zum Ablauf des ersten 
Quartals eines Jahres für das Vorjahr an das Integrati-
onsamt zu zahlen. Die Pflicht zur Zahlung entsteht 
ohne besondere Zahlungsaufforderung.

Tarifvertrag
Ein Tarifvertrag regelt die Rechte und Pflichten der Ta-
rifvertragsparteien und enthält Rechtsnormen, die den 
Inhalt, den Abschluss und die Beendigung von Arbeits-
verhältnissen sowie betriebliche und betriebsverfas-
sungsrechtliche Fragen ordnen können. Tarifverträge 
bedürfen der Schriftform. Tarifvertragsparteien sind in 
der Regel Gewerkschaften, einzelne Arbeitgeber sowie 
Vereinigungen von Arbeitgebern, aber auch Zusammen-
schlüsse von Gewerkschaften und von Arbeitgeberver-
einigungen. Tarifgebunden sind die Mitglieder der Tarif-
vertragsparteien und der Arbeitgeber, der selbst Partei 
des Tarifvertrags ist. Rechtsnormen des Tarifvertrags 
über betriebliche und betriebsverfassungsrechtliche 
Fragen gelten für alle Betriebe, deren Arbeitgeber tarif-
gebunden sind. Die Tarifgebundenheit bleibt bestehen, 
bis der Tarifvertrag endet. Zu weiteren Regelungen wird 
auf das Tarifvertragsrecht verwiesen.

Die Vermögensbildung der Beschäftigten wird durch 
vereinbarte vermögenswirksame Leistungen der Arbeit-
geber nach den Vorschriften des Vermögensbildungsge-
setzes gefördert. Über Vorzüge, die sich aus der Anlage 
von Geldleistungen für die Beschäftigten und auch für 
den Betrieb ergeben, informieren zum Beispiel sowohl 
Geldinstitute als auch Steuerberatungen.

  Zusammenfassung
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Jetzt  
informieren

Kennen Sie schon die  
Online-Seminare der AOK?

https://www.aok.de/fk/medien-und-seminare/seminare/seminarsuche/?cid=sv-gruendende-e-paper


Wollen Sie regelmäßig 
über aktuelle Themen 
der Sozialversicherung 
oder der Betrieblichen 
Gesundheitsförderung 
informiert werden? 

Mehr dazu

Haben Sie ein ganz 
konkretes sozialver-
sicherungsrechtli-
ches Anliegen oder 
eine spezielle Frage 
und suchen individu-
ellen Rat? 

Mehr dazu

Brauchen Sie schnell 
und umfassend Infor-
mationen zu Fragen der 
Sozialversicherung oder 
zur Betrieblichen 
Gesundheitsförderung?

Mehr dazu
AOK. Die Gesundheitskasse.

Februar
•	 Ende von Beschäftigungen

•	 Zusammenarbeit der Generationen

März
•	 Saisonkräfte in der SV

April
•	 Personaleinsatz bei anderen Arbeitgebern

Mai
•	 Mehr Wertschätzung für Basisarbeitende

•	 Entgeltabrechnung: Praxistipps

Juni
•	 Probearbeit und Praktikum

•	 Digital gewandt = kompetent?

September
•	 Pflege und Beruf vereinbaren

November
•	 Trends & Tipps 2027 

Bei aktuellen Entwicklungen werden Seminarthemen angepasst.

Online-Seminare 
Termine 2026

https://www.aok.de/fk/newsletter/?cid=sv-gruendende-e-paper
https://www.aok.de/fk/tools/weitere-inhalte/expertenforum/?cid=sv-gruendende-e-paper
https://www.aok.de/fk/?cid=sv-gruendende-e-paper
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 Zusammenfassung
Schritte in die Selbstständigkeit

•	 Wer gründet, braucht eine tragfähige Geschäftsidee,

•	 einen geeigneten Standort,

•	 eine passende Rechtsform, 

•	 Finanzierung/Fördermöglichkeiten,

•	 Formalia wie Gewerbeanmeldung, 
die Absicherung des Betriebs und der eigenen Person.

Zurück zum Inhalt  
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Zurück zum Inhalt  

 Zusammenfassung
Krankenversicherung

•	 Die Absicherung, wenn Sie ein Unternehmen neu gründen, will für den Fall 
der Erkrankung wohlüberlegt sein. 

•	 Eine freiwillige Versicherung bei der AOK ist in den meisten Fällen mög-
lich und bietet viele Vorteile. 

•	 Die AOK sichert Sie ab und beachtet dabei, dass in der Gründungsphase 
zunächst häufig finanzielle Engpässe bestehen.
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Zurück zum Inhalt  

 Zusammenfassung
Pflegeversicherung

•	 Die Pflegeversicherung folgt der Krankenversicherung. Wer also bei der 
AOK krankenversichert ist, erhält auch die Absicherung für den Pflegefall 
aus einer Hand.

Sozialversicherung für Gründende und Selbstständige  
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Zurück zum Inhalt  

 Zusammenfassung
Rentenversicherung und Altersvorsorge

•	 Selbstständige sind grundsätzlich für ihre Altersvorsorge allein zuständig. 
Jedoch bestehen Möglichkeiten einer gesetzlichen Rentenversicherung. 
Dazu sollten Sie rechtzeitig mit der Deutschen Rentenversicherung in den 
regionalen Servicestellen sprechen. Rentenversicherungspflichtig sind so-
genannte arbeitnehmerähnliche Selbstständige.
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Zurück zum Inhalt  

 Zusammenfassung
Arbeitslosen- und Unfallversicherung

•	 Auch Selbstständige können sich unter bestimmten Voraussetzungen für 
den Fall der (wieder) eintretenden Erwerbslosigkeit absichern.

•	 Interessant für Arbeitgeber: Die BA unterstützt in vielen Fällen die Ein-
stellung von Beschäftigten zum Beispiel mit Lohnzuschüssen.

•	 Für Beschäftigte besteht eine gesetzliche Unfallversicherung (UV). Die 
Beiträge dafür zahlt der Arbeitgeber allein. Zuständig sind die im Spitzen-
verband DGUV organisierten Träger der UV. Die AOK arbeitet eng mit den 
UV-Trägern zusammen und bietet interessante Maßnahmen für Ihr Be-
triebliches Gesundheitsmanagement an.

Sozialversicherung für Gründende und Selbstständige  
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Zurück zum Inhalt  

 Zusammenfassung
Beschäftigung

Wenn Sie Mitarbeitende einstellen, kommt eine Reihe von Arbeitgeberpflich-
ten auf Sie zu, wie zum Beispiel:

•	 Beurteilung von Versicherungspflicht zur Sozialversicherung

•	 Führung von Entgeltunterlagen

•	 Entgeltfortzahlung an erkrankte Beschäftigte

•	 Abgabe von Meldungen zur Sozialversicherung

•	 Berechnung, Nachweis und Abführung der Beiträge zur Sozialversicherung

•	 Bei der Erfüllung dieser Aufgaben ist eine Fülle von Vorschriften zu beach-
ten. Sie können immer auf die Hilfe der AOK zählen. Informieren Sie sich 
auf unseren Internetseiten oder rufen Sie Ihr AOK-Firmenberatungsteam 
an.

Sozialversicherung für Gründende und Selbstständige  
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Zurück zum Inhalt  

 Zusammenfassung
Lexikon

•	 Beschäftigte haben bis zu sechs Wochen Anspruch auf die Fortzahlung 
ihrer Bezüge, wenn sie wegen Erkrankung arbeitsunfähig sind. 

•	 Diese Aufwendungen werden von der Umlagekasse der Krankenkasse, die 
für die jeweiligen Beschäftigten zuständig ist, zum Teil erstattet, wenn 
das Unternehmen regelmäßig nicht mehr als 30 Beschäftigte hat und 
Umlagebeträge zahlt. 

•	 Alle Betriebe nehmen grundsätzlich an der Umlage zum Ausgleich von 
Aufwendungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft von Arbeitnehme-
rinnen teil. Hier erfolgt eine vollständige Erstattung an die Arbeitgeber.

•	 Mit den Meldungen übermittelt der Arbeitgeber über die Krankenkasse 
wichtige Informationen an andere Institutionen und an die Krankenkasse 
selbst. Meldefristen sind unbedingt einzuhalten.

•	 Beschäftigte sind in der Regel versicherungspflichtig. Ausnahmen beste-
hen für bestimmte Beschäftigte, etwa für Minijobbende oder für Studie-
rende, oder bei Überschreiten der Jahresarbeitsentgeltgrenze.

•	 Der Arbeitgeber beurteilt die Versicherungspflicht und -freiheit seiner 
Beschäftigten.

Sozialversicherung für Gründende und Selbstständige  
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Tabelle 1:  

Rechtsformen

Rechts-
form

Mindest-
kapital- 
beschrän-
kung

Haf-
tungs-
formaler 
Aufwand

Geringer 
formaler 
Aufwand

Handels-
register-
eintrag

Fazit

Einzel-
unter-
nehmen

Nein Nein Ja Nein1 Geeignet zum  
Einstieg

GbR Nein Nein Ja Nein

Für Personen, die zu-
sammen mehr Eigen-
kapital und/oder Fä-
higkeiten haben

oHG Nein Nein Nein Ja

Betrieb eines Han-
delsgewerbes bei 
vollem Haftungsri-
siko für alle Gesell-
schafter

KG Nein Teilweise Nein Ja

Betrieb eines 
Handelsgewerbes 
bei unterschiedli-
chem Haftungs- 
risiko einzelner Ge-
sellschafter

GmbH/
UG Ja Ja Nein Ja

Haftungsrisiko  
beschränkt sich auf 
die Höhe des Stamm-
kapitals

GmbH & 
Co. KG Ja Ja Nein Ja

Für Personen, die eine 
KG ohne volle Haf-
tung wollen

Stille 
Gesell-
schaft

Nein Ja Ja Nein

Möglichkeit, z. B. für 
Freunde, Verwand-
te, bei der Gründung 
finanziell zu helfen

1 Eintrag ins Handelsregister nur, wenn die gründende Person Vollkaufmann ist

Zurück zum Inhalt  
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Tabelle 2:  

Versicherungsrechtliche 
Beurteilung von Gesellschaftern

Versicherungspflicht besteht Ja Nein

Personengesell-
schaft

BGB-/oHG-
Gesellschafter x

KG Komplementär x

Kommanditist x x

GmbH & Co. KG
Geschäftsführer 
oder Geschäftsfüh-
rerin

x x

Kapitalgesell-
schaft AG Vorstand x x1

GmbH/UG
Geschäftsführer 
oder Geschäftsfüh-
rerin

x x

1 Gilt in der Renten- und Arbeitslosenversicherung nur für die Tätigkeit in der AG selbst

Zurück zum Inhalt  
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Tabelle 3:  

Meldearten und Fristen
Meldetatbestand Meldung Meldefrist

Beginn einer versiche-
rungspflichtigen oder 
einer geringfügigen Be-
schäftigung

Anmeldung

Mit der ersten Lohn- und 
Gehaltsabrechnung, spä-
testens innerhalb von 6 
Wochen nach Beschäfti-
gungsaufnahme

Ende einer versicherungs-
pflichtigen oder einer ge-
ringfügigen Beschäftigung

Abmeldung

Mit der nächsten folgen-
den Lohn- und Gehalts-
abrechnung, spätestens 
innerhalb von 6 Wochen 
nach dem Ende der Be-
schäftigung

Beschäftigung besteht 
zum Jahreswechsel Jahresmeldung

Mit der ersten folgenden 
Lohn- und Gehaltsabrech-
nung, spätestens bis zum 
15.2. des Folgejahrs

Beschäftigung im vergan-
genen Kalenderjahr

UV-Jahresmeldung Lohn-
nachweis zur UV

Bis zum 16.2. des Folge-
jahrs

Eine Person hat mehrere 
versicherungspflichtige 
Beschäftigungen

GKV-Monatsmeldung

Mit der ersten Lohn- und 
Gehaltsabrechnung des 
Folgejahrs, spätestens 
innerhalb von 6 Wochen 
nach Aufforderung durch 
die Krankenkasse

Zurück zum Inhalt  
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